
Aver allgemeine Kansetage in Lübeck.

z ast unübersehbar ist die Zahl der Hansetage, deren Protokolle samt zugehörigen Aktenstücken
die iu ihren drei Abteilungen rüstig vorschreitende Sammlung der Hanserecesse ') mitteilt.
Indessen wenn man die Zahl und Herkunft der auf den Tagen erscheinenden Abgesandten

der Städte, den Ort der Verhandlung und den Inhalt der Beschlüsse in Betracht zieht, so lassen
sich die Hansetage von allgemeiner Bedeutung wohl unterscheiden von den zu spezielle« Zwecken
gehaltenen Tagsahrten einzelner Städte, den nur vorbereitenden Tagen, den im Auslände geführten
Verhandlungen.Ein Versuch, über diese wichtigsten Hansetage eine Übersicht zu gewinnen,wird
Billigung finden, wenngleichdie erwähnte urkundliche Publikation noch unvollendetist, so daß
beträchtliche Zeiträume der hausischen Geschichte sich der Erforschung noch entziehen.

Eine Schwierigkeitentsteht dadurch, daß öfters nur eine geringere Zahl von Städten auf
den Hanfetagen vertreten war, um Beschlüsse zu fassen, die doch das Wohl des Ganzen betrafen;
es läßt sich aber meistens nachweisen, daß solche Beschlüsse den abwesendenStädten mitgeteilt
wurden, oder daß eben diejenigen Städte sie faßten, denen die übrigen gern die Ausführung über¬
ließen. Denn keineswegshatten alle Mitgliederdes Bundes gleich lebhaftes Interesse an der
Erwerbung nnd Anfrechthaltung der Handelsprivilegien in deu verschiedenen auswärtigen Ländern,
welche das Haudelsgebiet der Hanse bildeten. Deu preußischen Städten z. B. war der Handel
nach England wichtiger als der nach Dänemark-und Schweden;an dem Verkehr nach Rußland

Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1WK bis 1430, herausg. durch die historische

Kommission bei der Kgl, bair. Akad, d. Wiss,, bearb, von K, Kopp mann. 1870 fs. Bis jetzt 5 Bde.

Hanserecesse, Zweite Abteilung (1431—1476) herausg. vom Verein snr hansische Geschichte,

bearb. von G, Frh, v, d, Ropp, 1876 ff. Bis jetzt 4 Bde.

Hanserecesse, Dritte Abteiluyg (1477—1S30) herausg, vom Verein für hansische Geschichte,

bearb. von Dietr. Schäfer. 1881 ff. Bis jetzt 2 Bde.



hatte Lübeck mehr Interesse als Hamburg und Bremen; für die westfälischen,obersächsischenund
märkischen Binnenstädte war der Markt zu Brügge wichtiger als der Ostsceverkehr, denn diesen
beherrschten die Küstenstädte,und das Binnenland konnte nur indirekt daran teilnehmen, indem es
jenen einen großen Teil der über See zu führenden Waren lieferte.

Wenn demnach manche Städte die mit Kosten und Schwierigkeiten verknüpfte Befendung
der Hansetage zu unterlassen geneigt waren, soweit nicht ihr eigner Handelsbetrieb die Hilfe der
Gemeinschaftbei eintretenderGefährdung erforderte, so war doch die Bundesleitungstets daraus
bedacht, das Band unter den Städten zu befestigen und die Tagfahrten für die Gesamtheit nutzbar
zu machen. Besonders für das 15. Jahrhundert, in welchem der Bund bereits auf eine längere
Zeit gesicherten Bestandes zurücksah, läßt es sich nachweisen, wie die in Zwischenräumen von
mehreren Jahren berufenen allgemeinen Hanfetage dem Ganzen zugute kanien. Im 14. Jahrhundert
stellte mau den Besuch der Hansetage mehr dem Belieben der Städte anheim, und die aus eignem
Interesse zahlreich erscheinendenSeestädte sahen es nicht ungern, wenn die Binnenstädte
meistens die Beschlüsse sich gefallen ließen, ohne durch Entsendung eigner Vertreter auf dieselben
einzuwirken. Aber Hansetage von allgemeiner Bedeutunghaben auch im 14. Jahrhundert statt¬
gefunden, und nur die Lückenhaftigkeit des Materials ist daran schuld, daß wir nicht vollständig
nachweisen können, wie in diesem Jahrhundert die Hansetage aus kleinen Anfängen sich allmählich
entwickelt haben.

Die Leitung des Hansebundes stand seit dem Ende des 13. Jahrhunderts der Stadt
Lübeck zu. Der Rat von Lübeck schrieb nach Besprechung mit den Ratsherrn der zunächst be¬
legenen Hansestädte die Tagfahrten aus, und meistens sind dieselben in Lübeck gehalten worden,
doch gab es über den Ort der Versammlung ebensowenig wie über den Zeitpunkt bindende Vor¬
schriften. Die dieser Abhandlung beigefügte Übersicht der wichtigsten Hansetage lehrt, daß namentlich
in Stralsund öfters verhandelt worden ist, kleinere Versammlungenhaben oft anch in Rostock und
Wismar stattgefunden; auch andere Bundesstädte haben gern die , vollmächtigen Ratssendboten' in
ihre Maueru aufgenommen. Man kam mehrmals im Jahre zusammen;die größeren Versamm¬
lungen wurden natürlich in die günstige Jahreszeit gelegt. Gern hielt man die Hauptversammlung
zur Mittsommerzeit um Johannis, doch auch im Frühjahr und Herbst haben zahlreich besuchte
Versammlungenstattgefunden.

Lübecks Anfehn unter den Städten war hauptsächlichauf drei Dinge gegründet, seinen
ausgebreiteten Handelsverkehr,die Ausbildung seines Stadtrechts und seine politische Stellung als
freie Reichsstadt. Lübeck war im 13. Jahrhundert, zur Zeit Herzog Heinrichs des Löwen, der
einzige Ostseehafen für das Herzogtum Sachsen. Der Handelszngvon Westfalen her sowie von
Brauuschweigund Magdeburg her mußte dahin seinen Weg nehmen, wenn er sich das reiche Absatz¬
gebiet der skandinavischen Länder und Rußlands sichern wollte. Je mehr Lübeck seine Hafenein-



richtungm entwickelte, desto weniger hatten die Kaufleute des Binnenlandes es nötig, sich noch in

Person an der Genossenschaft des deutschen Kaufmanns zu Wisbh zu beteiligen, welche im 12. Jahr¬

hundert den Ostseeverkehr leitete, allmählich aber zurückging.') Mit der vorschreitendcn deutschen

Kolonisation ini Wcndenlande, welcher sich die Niederlassung des deutschen Ordens in Preußen aufs

glücklichste anschloß, entstand an den Südgestaden der Ostsee ein blühender Kranz deutscher Städte,

welche alsbald durch Seehandel emporkamen. Die meisten von ihnen wurden mit lübischem Recht

gegründet, Rostock 1218, Wismar um dieselbe Zeit, Stralsund 1234, Kiel 1242, Greifswald 1250,

Kolberg 1255; im Ordenslande Preußen erhielten 1240 und 1254 die vor kurzem gegründeten

Städte Elbing und Memel kubisches Recht, in Esthland gründete 1248 König Erich IV. von Dänemark

Reval mit lübischem Recht-). Alle diese Städte sahen in Lübecks Einrichtungen und Unternehmungen

ein Vorbild, dem sie sich gern anschlössen; aber auch Städte, deren Verfassung auf Magdeburger

Recht beruhte, wie Stettin und Danzig, traten mit Lübeck gern in Beziehung. Denn durch seine

frühzeitige Verbindung mit Hamburg, dessen Neustadt 1189 von Graf Adolf III. von Schauen¬

burg nnt lübischem Recht gegründet war, stand ihm auch der Handel nach Westen hin offen ^).

Lübeck nnd Hainburg erwarben gemeinsam 1252 die ersten Privilegien in Flandern ,für die deutschen

Kanflente welche Gotlaud besuchen") und erkämpften sich dadurch den Zutritt zu dem Markt in

Brügge, wo bisher hauptsächlich Köln den deutschen Handel vertreten hatte. Nicht minder war ihr

Vorgehen in England ein gemeinsames, als König Heinrich III. zuerst Hainburg (Nov. 1266) uud

gleich darauf Lübeck (Jan. 1267) das Recht verlieh, eine Hanse (d. h. Handelsgesellschaft) gleich

den Kölnern in-England zu habend) Als freie Reichsstadt aber (seit 1226) war Lübeck durch keiue

Rücksichten auf die Politik eines Landesherrn in der Wahrung und Erweiterung feiner Handels-

privilegien im Auslände gehindert, erfreute sich vielmehr der Fürsprache des Reichsoberhanpts") nnd

konnte mit den deutschen Nachbarsürsten als selbständiges Reichsglied Verträge schließen.

') Vgl. D, Schäfer, Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark, S. 37 ff.

2) Vgl. die betr. Urkunden im ersten Band des Hansischen Urknndenlmchs, herausg, von K. Höhl-

baum 1876. Ein Gesamtverzeichnis der Städte, welche kubisches Recht hatten, giebt A. L, F. Mi-

ch elsen, der Oberhof zu Lübeck, 1839. Vgl. Stobbe, Gefch. der deutschen Rechtsquellen, 1, 506. 541 ff.

b) Lappenberg in der Einl. zur Urkundl. Gesch. des Ursprungs der deutschen Hause, S. 31: ,Unter

allen Städten, welche die Hanse bildeten, find keine, welche so früh, vielfach und enge nnter ein¬

ander verknüpft waren, als Lübeck und Hamburg.'

Lüb. U. B. 1, 180. Hans. U. B. 1. 422.

») Hans. U. B. 1, 633. 636. Lüb. U. V. 1, 291. Schon 1230 hatte Heinrich III den ,Kaufleuten von

Gotland' freies Geleit in England zugesichert, und dieses Privilegium (Hans. U. B.1, 281. Lüb. U.B.

1, 77) ist als das älteste der englischen Privilegien im Lübecker Archiv aufbewährt/

°) Rudolf von Habsbnrg verwendete sich 1274 bei König Magnus von Norwegen, 1285 bei Eduard I

von England für Lübeck; Lüb. U. B. 1, 354. 2, 109. Nlbrecht I 1300 bei Erich Menved von Däne¬
mark, B.irger von Schweden, Eduard I von England; ebd. 1, 718. 719. 727.
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Als Kern des Städtevereins, der sich allmählich zur ,deutschen Hanse' ausbildete, erscheint
die Vereinigung Lübecks mit den Nachbarstädten im WeNdeulande, Wismar Rostock Stralsund.
Seit 1256 sind uns ,wendische Städtetage' bekannt, uud eine um 1264 zu Wismar ausgesetzte
Urkunde ist ihrem Inhalt nach als ältester Hansereeeß zu bezeichnen. ,Zur Stütze aller Kaufleute,
die sich des Mischen Rechts erfreuen' ist darin eine Anzahl von Satzungenzusammengestellt, von
denen folgende oft in späteren Hansereeessen wiederkehren:

1) Jede Stadt soll das Meer gegen Seeräuber und andere Übelthäter nach Kräften be¬
schirmen, ans daß die seefahrenden Kaufleute frei ihren Handel treiben können.

2) Wer wegen eines Verbrechens aus einer Stadt vertrieben ist, soll in keiner andern
Ausnahme finden.

3) Wenn ein Fürst eine Stadt bekriegt, soll keine Stadt zum Nachteil der andern Hilfe
leisten, ausgenommen die Leistung, welche sie ihrem Landesherrn schuldig ist.

4) Wenn Krieg im Lande ist, soll keine Stadt deswegen einen Bürger einer andern ver¬
bündeten Stadt zu Schaden bringen, sondern ihm aufrichtig behilflich fein.')

Eiu 1265 ebenfalls zu Wismar gehaltener Städtetag faßte den Beschluß, daß man jährlich
einmal zusammenkommen wolle zu Beratung der genieinsamen Angelegenheiten^) und verschärfte die
Bestimmungenzur Verhütung von Verbrechen und Bekämpfung der Seeräuber. Die Tagfahrten der
nächsten Jahre sind nicht bekannt, wir dürfen aber annehmen, daß sie an Bedeutung und vielleicht
auch an Zahl der^Teiluehmerallmählich zunahmen. Aus dem Jahre 1277 ist im Archiv zu Lübeck
ein ,auf gemeinsamen Beschluß der Städte und Kanslente, welche in Novgorod verkehren' erlassenes
Verbot des Handelsverkehrsnach Rußland wegen dort geschehener Feindseligkeiten erhalten/) Dies
Verbot kaun nicht ohne Mitwirkung der deutschen Genossenschaft zu Wisbh in Kraft getreten sein,
aber an Lübeck in erster Linie richtet sich der Dank, welchen der Erzbischof von Riga, die Bischöfe

Hanserec. 1, 7: ?i'iinuin sst yuoä l^uslidöt sivitss clöksnäst INÄI'S Ä pil'atis st ».Iiis

inalskaotoribus xi'o possidilit^ts suk, its. guoä nsg'ooiatorss inm'is libsi's xossint insroavionsin
suain sxsrosrs.

Itsin si ali^uis proxtsr sxssssuin suuin g,d unk oivitkts sxxulsus iusrit, in nullain istkruin
rsoixistur. . , .

Item si sliczuis pro Ig-trosinio st sxolio in'uns oivitats iusrit prosorixtus, in orunilius sl-it
pi'oserixtus.

Itsiu si kliguis dominus odssäsrit uns.ni vivitatsin, nuIIs. vivits.« s,vooininoäs,dit si «zuisgu^m
in ästrinisntuin sltsrios, sxsspto «loinino suo.

Itsm si ß^vsi-i's, tusrit iu tsrr^, nullg, vivits-s cl^inxniksÄdit proxtsr lioo oorxoi 'S ssu rslius

sliizusin durAenssni äs istis oivitatibus, ssü sum sinveritsr proinovsdit.

Hanserec. 1. 9, 2: Itein «zuoä ssinsl in kdnno clsdsinus oonvsnirs, udi äsorsvsriinus, pro nsgosiis
vi vi tatuin.

Hanserec. Z, 10. Lüb. U. B. 3, 45.



von Dorpat und Ösel, der Meister des deutschen Ordens in Livland und der danische Vogt zu
Reval für diese Maßregel ausgesprochenhaben.') Es vollzog sich um diese Zeit die wichtige
Änderung, daß die Leitung der deutschen Handelsbeziehungenin den Ostseeländer»! von Wisby
auf Lübeck überging. Auch bei den Streitigkeiten, welche 1280—82 den Verkehr in Brügge beein¬
trächtigten, und bei dem Handelskriege gegen Norwegen 1284—85 ging Lübeck thatkräftig vor,
und die Dankschreiben, welche es von den mitbeteiligtenStädten deshalb erhielt, sind im Archiv
der Stadt treulich aufbewahrt worden als Zeugnisse dafür, daß Lübeck sich seine Stellung als
Porort der Hanse erarbeitet hat.2)

Im Jahre 1293 richtete ein zu Rostock gehaltener Städtetag an zahlreiche norddeutsche
Städte die Aufforderung, sich damit einverstanden zu erklären, daß bei Streitigkeiten auf dem Kauf¬
hof zu Novgorod eiue Berufung künftighin nicht mehr nach Wisby, sondern nach Lübeck gerichtet
werde. Nicht weniger als 24 Städte gaben die gewünschte Erklärung ab,^) und damit war der
Städtebuud,an dessen Spitze Lübeck trat, tatsächlich konstituiert, wenngleich der Name Deutsche
Hanse' für denselben in den Urkunden noch nicht erscheint. Nur in England ist der Ausdruck
,Kaufleute vou der deutschen Hanse' von alters her üblich; in Brügge heißen sie ,Kaufleute des
römischen Reichs', in Dänemark wird mit Lübeck und den ihm befreundeten ,Seestädten' verhandelt.
Daß aber Lübeck die Leitung wirklich übernahm und die Städte zu allgemeinen Haufetagen
berief, auf denen über Abstellung der Belästigungen des Handels im Auslände beraten wurde, das
lehren die aus dem Ansang des 14. Jahrhunderts erhaltenen beiden Einladungsschreiben, welche
das Stadtarchiv zn Osnabrück aufbewahrt hat. Das erste, nicht datiert, aber seinem Inhalt nach
um 1300 zu setzen, fordert zu Beratungen über die Lage der Dinge in Brügge auf und ver¬
sichert, daß gleichlautende Schreiben, wie nach Westfalen, so auch nach , Sachsen, Slavien, der
Mark, Polen, Gotland, Riga und andern geeigneten Orten' gesandt werden würden. Lübeck und
seine Nachbarstädte,heißt es weiter, halten es für nützlich, daß die Städte der genannten Gegenden
ihre Bevollmächtigten zum nächsten Pfingstfest nach Lübeck ,welches gleichsam in der Mitte liegt'
senden; wer nicht erscheint möge es nicht für ungut uehmeu, wenn die erschienenen für sich allein

V) Lüb, U, B, 1, 39l! 392.
2) Dankschreibenin der flandrischenAngelegenheit von Thorn Halberstadt Goslar Münster Dortmund

Köln Lüb. Urk, B, 1, 404. 411. 422—424. 440; in der norwegischen Angelegenheit von Kampen 2, 87.
2) Lüb. U. B. 1-, 616. 618. 626. 630—641. Hanseree. 1, 68. Die Städte sind zusammengestelltin

folgender Aufzeichnung, welche das Lübecker Archiv bewahrt (L. U. B. 1, 642. Hauserec. 1, 63):
Isis sunt eivitatss gus solsut st tsusutui' axpsllars a curia, Nogaräsusi acl oiviwtsin I/udieenssiv:
Oolonis Irsinouia (Dortmund) (Lemgo) läxxis, Hervoi'äiu,Ilux-vi'is,sHöxter)

Haitis 6osls,ria Hiläsossw IlonovsrL Ro2stook Ltrslsssuuct
^Viswaria Kripssvvklil LtacliuM »ant?elcs Ridings.
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eine giltige Anordnung treffen.') Diese Form der Einladung läßt erkennen, das; damals die Zu¬
sammenkunft in Lübeck noch keine altgewohnteSitte war. Ein Receß dieses Hansetages ist leider
nicht erhalten, ebensowenigein Receß des Tages von 1305, zu welchem das zweite, datierte Schreiben
des Rats vou Lübeck an den Rat von Osnabrück einladet.^) Auf Grund einer zu Wismar ge¬
haltenen Vorbesprechung der wendischenStädte wird eine Beratung über die Verhältnisse in Flandern
Dänemark und 'Norwegen angesetzt; Osnabrück wird ersucht, die Einladung den Nachbarstädten
Münster Dortmund Soest zu übermitteln. Als Resultat dieser Beratungen keimen wir eine hansische
Gesandtschaft, welche 1307 bei Graf Robert von Flandern ein erweitertes Privilegiumfür die
,Kaufleute des römischen Reichs' erwirkte, und eine Verhandlung zwischen der Stadt Brügge und
den deutschen Kanflentcn von Brannschweig Goslar Magdeburg und den Städten ,van Oestland'
1309, infolge deren die Kaufleute ihren Stapel von Aldenburg wiederum nach Brügge verlegten.')

Aus den nächsten Jahrzehnten sind zwar Zusammenkünfte der wendischen Städte und
Verhandlungen derselben mit Dänemark, ferner Privilegien, welche in England Schottland Dänemark
Norwegen Schweden Rußland den deutschen Kaufleuten gewährt wurden/) bekannt, aber von größeren
Hansetagen fehlt uns die Kunde. Erst abermalige Störungen des Verkehrs in Brügge scheinen
den Städten den großen Wert einer Bundeseinigung wieder zum Bewußtsein gebracht zu habeil.
Die deutschen Knufleute in Brügge hatten sich zu besserer Ordnung ihrer von Altermännern ge¬
leiteten Gemeinschaft 1347 nach ihrer Herkunft aus deutschen Städten in drei Drittel geteilt. Diese
Einteilung nahmen auch die Städte an, als sie infolge einer zu Lübeck gehaltenenTagfahrt 1356
Gesandte aus den wichtigsten Städten aller drei Drittel (Lübeck Hamburg Stralsund, Dortmund
Soest Thorn Elbing, Gotland Livland) nach Brügge abordneten, um die Satzungen des dortigen
Kontors' zu bestätigen.") Aber die Klagen der Genossen des Kontors über Belästigungen seitens
der Flandrer und der fremden Kaufleute wuchsen immer mehr an/) so daß der Hansetag, welcher
am 20. Januar 1358 in Lübeck zusammentrat,sich genötigt sah, ein Verbot des Handels nach
Flandern in strengen Ausdrücke« zur Nachachtung für alle ,Städte von der deutschen Hanse' zu

>) Hauserec. 1, 79: Viclstnr snim utils oivitatibas nodis adiasölltibus st soiam nobis guocl vos st
ominuvn üiotaruin tsrrarui» oivitatss in xroxirao tssto xsutseostss iv oivita,tsiv vostraill, <zus sst

in insäio sits, suos bonos nuiioios vuiv xlsno rnknäkto trs,nsll>ittg,llt. . . nso <zui act
clivtuw tsrrainuin vsnirs oontsmxssrint liÄds^nt pro ivArato, si vsilisntss, rwn vsnislltibus exslusis,
pro ss vs-Isiiiit ÄÜqnicl oräinars.

2) Hanserec. 1, 82,
-) Ebd. 85-90.

Hansisches Urkundenbnch, herausg. von Höhlbaum Bd. 2, 194. 379. 443. 311. 217 . 410.
Hanserec. 1, 2VV vgl. 143, wo der Ausdruck Kontor' zuerst urkundlich vorkommt.
Das Hanserec. 3, 24V mitgeteilte Aktenstuck enthält Klagen von Kaufleuten aus Elbing Königsberg
Braunsberg Harderwyk Perleberg Riga Reval Gotland Stralsund Rostock Hildesheim Köln.



erlassen.') Dieser Tag ist der erste, von welchem ein Receß erhalten ist; in demselben begegne
uns auch zum erstenmale der Name des Hansebundes. Der Receß ist in der heimischen,
niederdeutschen Sprache geschrieben, während sonst in den Urkunden jeuer Zeit noch das Lateinische
überwiegt. Auch die Recesse späterer Jahre sind noch lateinisch bis zum Jahre 1369; dann aber
bleibt nur noch eine lateinische Eingangsformel,deren man sich bis ins 15. Jahrhundert hinein
bedient hat.^)

Es waren 1358 zu Lübeck anwesend Vertreter der wendischen, sächsischen und preußischen
Städte; sie übermittelten ihren Beschluß alsbald an die westfälischen und livländischen Städte mit
dem Bemerken, daß sie der Zustimmung Wisbys und der Deutschen in Schwedenbereits versichert
seien. Das Verbot trat iu Kraft, der deutsche Kaufmann in Brügge verlegte seinen Stapel nach
Dortrecht. Zur Beratung über das, was weiter geschehen solle, ward ein allgemeiner Hansetag
ans Johannis 1359 nach Lübeck ausgeschrieben. Erhalten ist das von Lübeck an Dortmund für
die westfälischen Städte gerichtete Einladungsschreibens und das Konzept des Einladungsschreibens,
welches Rostock an die märkischen Städte übersandte, letzteres dadurch interessant, daß es in der
Adresse die märkischenStädte einzeln auszählt/) von denen man Besendung des Tages, wenn auch
nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten, erwartete, und nach Angabe der wichtigsten
Beratungsgcgenständehinzufügt, es seien ähnliche Schreiben an die Städte Sachsens und Westfalens,
nach Gotland, Köln und an andere, welche die Sache angehe, ergangen. Leider ist ein Receß des
Hansetages nicht erhalten; den Hauptinhalt der Beschlüsse kennen wir ans dem Schreiben der ver¬
sammelten Städte an Dortmund,welches nicht erschienen war.') Man forderte von den Flandrern
Schadenersatz und erneuerte Privilegien;beides ward von den Städten Gent Brügge Apern und

') Ebd. 1, 212, 1V: >Vsr ok stall van ctsr OuÄssoilsn ksnss, Äs sik mit vrsvsls uts
üssssms Zkssstts >vc>läs ^vsrxsn rmäs üss nickt volüs koläsn, cts staÄ sc Kai s^viokliksn uts
äsr vuclssolisit Ii süss bl^vsv, nmts clss Ouässoksn rsoktss sviskliliön sntbsrsn.

2) Als Beispiel sei der Eingang des weiterhin näher zu besprechenden Recesses von 1366 angeführt
(Hanseree. 1, 376): Oomini HWMI/XVI kssto nativitatis dsati ^okannis daxtists oon^rsAati
in liudsks sonsnlss oivitatnm maritima? um: Imdsks clomivi ^oliannss ?sr?svals Lsrmarmus
äs ^V^okksäs sto. (folgen die Namen der aus den einzelnen Städten erschienenen Ratsherrn) dos
artisulos sndserixtos traotavsrnnt. Statt der soeben angeführten Schlußworte findet sich öfters auch
die Wendung xsrtractavsrunt kso nsg'vtia inkrassrixta. Auch bei weniger besuchten, nur vorberei¬
tenden Versammlungen und bei Verhandlungen im Auslände wird diese Eingangsformel angewandt;
vgl. die Recesse 1367 Mai 30 Rostock, 1376 Jan. 20 Wismar, 1367 Aug. 22 Falsterbo, 1395 Sept. 26
Helsingborg u. a.

2) Hanseree. 1, 226.
^) Ebd. 1, 225: ?ost ctsditam salutaoitmsm acl huaslidst civitates Narokis, soiliest ?ris>valk X^i-isss

LsrlM st sZolns KavoldsrKk >Vsrbsn Lekussn Ltsnclal NarÄsIgKks Loläwsäsls st?srlsdsrgk.
») Ebd. 1, 227.



dem Grafen Ludwig von Flandern bewilligt. Nachdem eine flandrische Gesandtschaft 1360 zu Lübeck
die Streitigkeiten erledigt und die neuen Privilegien überbrachthatte/) kehrte der deutsche Kaufmann
nach Brügge zurück. Es war ein Erfolg der hansischen Gemeinschaft, welcher allen Mitgliedern
zugute kam. Welchen Wert man der Gemeinschaft nunmehr beilegte, zeigt die Urkunde, in welcher die
Stadt Bremen bei ihrer Wiederaufnahme in den Bund 1358 den Bnndesbeschlüssen Gehorsam
verspracht)

Wenngleich aus der Zeit vor 1360 nur weniges von Hansetagen überliefert ist, so dürfen
wir doch sagen, daß die Hanse als ein umfassenderund in sich nach Städtegrnppenorganisierter
Handelsbund in die Zeit der dänischen Kriege eintrat, welche ihr eine politische Machtstellung
im europäischen Norden schufen. Von dieser Zeit an wird das urkundliche Material sehr vollständig,
denn mit dem Jahre 1361 beginnt die uns erhaltene Sammlung der Recesse, welche nian zn Ende
des Jahrhunderts in Lübeck anlegte, und ähnliche, wenig später beginnende Sammlungen sind in
Wismar Hamburg Stralsund erhalten, während Rostock die einzelnen Recesse derselben Zeit sorg¬
fältig bewahrt hat/) Die Teilnahme derjenigen Städte, welche nicht eigne Vertreter zu den Hanse¬
tagen entsandten, würde sich allerdings erst dann vollständig feststellen lassen, wenn auch die gesamte
zu den Recessen gehörige Korrespondenz erhalten wäre. Soviel jedoch steht fest, daß an den zahl¬
reichen Hansetagen des Kriegsjahrzehnts 1361—70 nur Seestädte teiluahmeu und einige der
See uahegelegeneBinnenstädte, welche bei dem Handel nach den skandinavischen Reichen mitbeteiligt
waren. Die westfälischen,sächsischen, märkischen Binnenstädte ließen sich den Pfundzoll, durch
dessen Erhebung in den Seestädten die Kriegskosten bestritten wurden, gefallen, leisteten aber keine
weitere Beihilfe zu dem Kriege und nahmen auch nicht Teil an den Beratungen über Kriegsmaß¬
regeln und Friedensvorfchläge. Diese Beratungenwurden meist in Lübeck oder Stralsund gehalten;
in diesen beiden Orten kamen die Vertreter der wendischen,preußischenund livläudischeu Städte,
welche den Krieg führten, häufig zusammen.

Nach Abschluß eines vorläufigen Friedens im November 1362 waren die deutschen See¬
städte der Sorge für Sicherungdes Verkehrs in Schonen und der Fahrt durch den Sund doch
keineswegs überhoben; es zeigte sich bald, daß König Waldemar nicht ernstlich auf Frieden bedacht
sei. Vor Beginn des neuen Krieges aber wollten die Städte ihre Machtstellungzur See möglichst

') 1. 251.
2) 1, 21K: Itsm volumus gr^t^ntsr tsnsrs st ürmitsr odssrva,i's mnnes tr^ot^tus st ownik plzeits,,

Iisditos st xlkvitktos, Iiaditk st plÄsitatg. xsr üoiainos vonsulss oivitktuiri prsüiotaruW sx xarts
oinniuin Msros,toi'um xrsüietoi'UM, st si s-Iitjui» cls nostris oividus ausn temsra^io vsliückrst st
visierst ouin sni» boiüs xrodiditas st los» proliidits, xsr äoirnnos eovsulss st msreatoi'ss
pi'scUotos, et oovtrs, kuiusniocli tr^ot^tus et xlsoita beeret st sos st es. odssrvsrs nollst: talis
äsdst privari omnibus suis donis st oorpoi'ö.

2) Vgl, Koppmann, Einl. zu Bd. 1 der Hanrecessü, S, XIX.
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verstärken und hielten es deshalb für notwendig, die Abhängigkeit der auswärtigen Niederlassungen
zu Brügge Bergen Novgorod von den Beschlüssender Hansetage ausdrücklich festzustellen')und
die süderseeischenStädte, welche einst zu dem Kriege gegen Norwegen erfolgreich mitgewirkt hatten,
zum Kriegsbündnis heranzuziehn.Der erstere Zweck wurde erreicht durch die Beschlüsse der 1366
in Lübeck gehaltenen Johannisversammlung, welche ihr Augenmerkauf die Grundlagen
des Bundes überhaupt richtete. Die von ihr gefaßten allgemeinenBeschlüsse sind wegen ihrer
Wichtigkeit später öfters wiederholt worden und haben dadurch das Ansehn von Grundgesetzen
des Hansel, uu des gewonnen. Es waren folgende:

1) ,Niemand soll sich der Privilegien und Freiheiten der Deutschen er¬
freuen, wenn er uicht Bürger einer Stadt der deutschen Hanse ist.") Dieser Beschluß
wehrte dem unberechtigten Eindringen fremder Kaufleute in die hansischen Vorrechte, indem er die
thatsächlich nicht immer beobachteteUnterscheidungder Bundesangehörigen von den Fremden
einschärfte.

2) ,Niemand soll Altermann in Flandern oder Bergen sein, wenn er nicht
Bürger einer Hansestadt ist; niemand soll Novgorod besuchen dürfen, wenn er
nicht in dem Rechte oder der Hanse der Deutschen mit einbegriffen ist.") Dieser
Beschluß stellte als Konsequenz des ersten die Zugehörigkeitder auswärtigen Niederlassungen zum
Bunde der Städte fest. Er wurde alsbald nach Brügge Bergen Novgorod verkündet, nach Brügge
und Novgorodmit der Vorschrift, daß die Altermänner daselbst künftighin keine wichtigen Statuten
ohne Vorwiffen der ,gemeinen Städte' festsetzen dürsten/) nach Bergen gleich mit bestimmtenanderen
Vorschriften vereinigt. Das Kontor zu Bergen scheint als jüngere Gründung immer mehr vou
dem Städtebnnde abhängig gewesen zu sein als die Kausmannsgesellschasten zu Brügge und Novgorod,
die älter Ware« als der Städtebund; das Kontor zu London blieb vermutlich deshalb unerwähnt,
weil es ebenfalls große Selbständigkeit hatte und der Einfluß Kölns daselbst mit in Betracht zu
ziehen war.°) In Brügge und Bergen konnte man die nichthansischen Kaufleute nicht verdrängen,

Vgl. D, Schäser, Die Hansestädte und Kimig Waldemar S, 386.
Hauseree. 1, 376, 11: Ostsruin cisorstuin st statutuin est per oivitatss, gnod nullns ctsdst
Aauäsrs xrivilsAÜs st libsrtatidus 1'Iisntuniooruin, nisi knsrit oivi» alionin»
oivitatis äs Iiansa ?tisntoni<za.

Ebd. 12, 13: Itsw gnoct nnllus äsdst ssss aläerinannus in ant in LsrZksn, nisi tnsrit
sivis alisnins civitatis äs Iisnsa Iksntonioa. Itsin c^noct unllus «Isdst adirs ssu, visitars Xo >i -
g'arüiain, nisi tnsrit in inrs ant Iiansa Isntkunioornrn oornprstisnsns.
Ebd. 1, 330: Nanäantss et statusntss, nt äs ostsro nntla Zravia st inaxna instituatis inanclata vgl
statuta, nisi enin xrssoitu st conssnsn eonilnnninin oivitatnm. Ähnlich lautend 1, 385.

b) Erst in den Beschlüssen der Hansetage von 1417 und 1434 (S, 2V. 24) werden die vier Niederlassungen
zu Brügge London Bergen Novgorod neben einander genannt.

2
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aber man wollte sie wenigstens von den Rechten des Kontors ausschließen; Novgorod behielt sich

die Hanse allein vor, dahin sollte kein Fremder kommen.

Z) ,Niemand soll schiffbrüchiges oder geraubtes Gut kaufen oder in einer

Hansestadt unterbringen/

4) ,Keine Stadt soll dem in einer andern Geächteten Sicherheit gewähren,

anßer bei notwendiger Ursache oder auf Verlangen der Landesherrn/

Diese beiden Vorschriften/) auf die alten um 1264 zu Wismar getroffenen Festsetzungen

zurückgehend, bezeichnen die Aufgabe des Bundes, den Frieden zu schützen und auf Redlichkeit und

gegenseitige Hilfe im Handelsverkehr zu halten. Die der letzteren beigefügte Klausel ist charakteristisch

für das vorsichtige Verhalten der Städte; sie wollen die Landesherrn nicht erzürnen, aber halten

doch zu mehrerer Sicherheit eine gemeinschaftliche Abwehr der für friedlos Erklärten für nötig.

Der Hansetag erwog auch die Frage, wie die verbündeten Städte sich im Falle eines

ungerechten Angriffs von fürstlicher Seite anf eine Stadt zu verhalten hätten. Eine allgemeine

Norm dafür wurde nicht gefunden; Lübeck aber einigte sich durch besondere Konföderation' mit

fünf Nachbarstädten (Rostock Stralsund Wismar Greifswald Stettin) dahin, daß in solchem Falle

die verbündeten Städte sich nm Vermittlung bemühen und, falls diese erfolglos bleibe, den Angreifer

nicht mit Waffen und Lebensmitteln unterstützen, wohl aber den Handelsverkehr nach der angegriffenen

Stadt aufrechthalten sollten?) Auch darüber einigten sich die sechs Städte, daß flüchtige Schuldner,

die aus eiuer Stadt entwichen wären, in keiner auderu von ihnen Aufnahme finden sollten;°) die

allgemeine Anerkennung dieses Grundsatzes durchzuführen blieb ebenfalls künftigen Verhandlungen

vorbehalten.

'< 1, 376,16. 17: Itsin c^nocl nulln? clsdst sinsrs nss in kligua oivitstuin asssourai's dons, nsnki'SK»
aut dona r^xts in tsrra vsl in ina,ri, sud odtsntu rsrnin st konoris, Itsr» qnoä nnlls, sivitks
üs prsäivtis clsdst asssourars pi'o scriptum altsrins oivitatis, nisi sx os-nsÄ nssssss-ris vsl s,Ä
insts.usis.in «Zoininoruin.

2) 1,376, 27: Xullk oivits,s As xi'säiotis dödsdit in xrsiuclioium st ^rsvmnsn sivitatis <z!i'euinvg,llÄtsvsl
incliAns,sionsin kniusinoüi xatisntis ixsi Äoinino vsl (loininis incliZn^ntibus sli^us-litsr in oidarüs
snt Trinis vsl asguisisions s-liiiuorum konoruin ssu ».Iiis guibusoun^us sonsiliis st kuxiliis suk-
vsnirs puklios vsl osoults. ?rstsrsa omuiuin prsilistaruin sivitstnni oivss xotsrunt tain oivit^tsm
liuiusmväi iuäiAnasionsin pssisutsin c^u^m ali»s guzsoun^us sivits-tss xi-säistss ssours cum donis
suis st insrviinoniis intrs.rs st iniki Act xlaoituin suum inorsri a.s K»uclsrs in Iiiis si>.clsin ssouritats,
gua xrius s.nts kuiusrnoäi indignssionsm krusdantur.

Ebd. 27: Lstsruin si g.Ii<^uis proptsr sus dsdits, v>us sontraxit in uns. sivitatuin prsclietsruin, ad
iUs. ssorsts rsvssssrit ctsditis non solutis, talis in null«. sivits.tum prsinisss.i'uin ssourari s.nt alic^uo
coniluotu Z^uäsis clsdsdit äsditis pro sisäsin.
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Zur Ergänzungdieser allgemeinen Vorschriften ward ans zwei Hansetagen des Jahres
1367 noch der Beschluß gefaßt, daß kein Geistlicher in den Städten Vermögensansprüche
an einen Bürger nach geistlichem Recht erheben dürfe;') das Stadtrecht allein sollte
gelten.

Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß diese Beschlüsse, welche, weit entfernt eine systematische
Bundesverfassung auszustellen, doch die wesentlichen Grundlagen und Richtungen des Bundes be¬
zeichnen, auch den Binnenstädtcn mitgeteilt wnrden; aber die Seestädte mit ihrem weitreichenden
Handel fühlten sich als die eigentlichen Träger des Hansebundes.Dazu kam noch, daß durch
einen Vertrag zwischen dm preußischen und den niederländischen Städten, im Juli 1367 zu Elbing
geschlossen, ihnen seetüchtige Bundesgenossenfür den unvermeidlich gewordenen zweiten Krieg mit
Dänemark zuwuchsen. Das Kriegsbündnis der Ostseestädte mit denen ,von der Südersee, von
Holland und Seeland' wurde am 19. November 1367 durch die Konföderationzu Kölu vollzogen.
Man hatte Köln zum Versammlungsort gewählt in der Hoffnung, daß auch diese große Handels¬
stadt sich anschließen und andere Binnenstädte ihrem Beispiel folgen würden; diese Hoffnung erfüllte
sich nicht, aber die Binnenstädte fügten sich doch dem abermals beschlossenen Pfundzoll, welcher als
indirekte Steuer alle Waren traf, die aus dem Biunenlande zur See ausgeführt oder vom Aus¬
lande zur See bezogen wurden/) Die zu Köln versammelten Ratssendboten gingen nicht aus¬
einander, ohne sich darüber geeinigt zu haben, in welcher Weise die im Bündnis vertretenen Städte
den wichtigsten Binnenstädtenund den noch nicht vertretenen Seestädten von den gefaßten Beschlüssen
Mitteilung machen sollten/)

Der Krieg begann im Frühjahr 1368 mit günstigen Erfolgen für die Städte. König
Waldemar verließ sein Reich, um bei deutschen Fürsten Hilfe gegen die Städte zu suchen; alsbald
eroberte die hansische Flotte Kopenhagen, besetzte in Gemeinschaft mit König Albrecht von Schweden
die Landschaft Schonen, dann die Inseln Möen Falster Laaland, während die Grafen von Hol¬
stein Jütlaud einnahmen, und wandte sich schließlich gegen Norwegen, wo König Hakon als
Schwiegersohn Waldemars zu Dänemark hielt. Die siegreichen Seestädte erließen darauf ein Rund¬
schreiben an 27 deutsche Binnenstädte, um ihre Mitwirkung zu gewinnen dafür, daß kein Fürst für
Waldemar Partei nehme/) Die Antworten, welche nach wenigen Wochen eingingen und auf dem

>) 1, 402, 16: Li sliciuis olsrious sli^usiu oivsru oivitatuin istÄruw in iuciieio eoolssisstieo oonvsiurst

illuw iniusts Aravauclo, st si slii^us, oiksvsa ssu «zuio^uiü siuistri tsli olsriso pro so iukorrstur, ut
uuilg, tuuo iuris viuciiotÄ iuris mit. ss^uÄtur, uso ciuoci iu g>Ii<zus oivitg,tuin riebest

talis olsrious g,1i<^uo Asuüsrs ooucluvtu ssu ssouritÄts. Vgl. 1, 4W, 13.

2) Vgl. W. Mantels, Der im Jahre 1367 zu Köln beschlossene zweite hanseatische Pfnndzoll, Progr.

des Katharinenms 1862, S, 7 — Beiträge znr lübisch-hansischen Gesch. S. 242.

-) 1,418.

«) 1, 475, 12.
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Tage zu Stralsund am 6. Oktober 1368 verlesen wurden/) lauteten zufriedenstellend. König Waldemar,
von Bundesgenossenverlassen, wagte nicht nach Dänemark zurückzukehren; der dänische Reichsrat
ging, nachdem auch die Feste Helsingborg sich hatte ergeben müssen, auf Friedensverhandlungenein
und schloß mit den Städten am 24. Mai 1370 den Frieden zu Stralsund, dessen Giltigkeit
verbrieft wurde, sei es daß Waldemar die Regierung wieder übernehme, oder sei es daß ein andrer
Herrscher an seine Stelle tretet)

Als die Herstellung des Friedens noch zweifelhaftwar, im März 1369, beschlossen die
zu Lübeck versammeltenStädte, ,daß die Anordnungen der gemeinen Städte sowohl von denen,
welche nicht in dem Bündnisse seien, als von den Teilnehmern desselben gehalten werden sollten,
nnd das solle auch von den bereits erlassenen Anordnungengelten; dies solle man den Städten
von Westfalen, Sachsen, der Mark, Flandern, England, Pommern schreiben.") Von diesen Briefen,
welche, wie ersichtlich, sowohl an Bundesglieder als an auswärtige Städte, wo der deutsche Kauf¬
mann verkehrte, gerichtet wurden, ist keiner erhalten. Sie trugen jedenfalls die Unterschrift, welche
auch in der folgenden Zeit sich oft unter den Schreiben der Hansetage an einzelne Städte findet:
Oonsulss LOQUllNQiiiM vivitg-dulli INÄriti in ÄI' n IN in clato zzrsssnoinin I^nks^s
xls-oitg. oonArsAati/) Indem die kriegführenden Seestädte den Gehorsam der andern Städte für
die ihnen nötig scheinenden Maßregeln forderten, waren sie sich auch der Pflicht bewußt, für das
Interesse aller einzutreten. Als es daher zum Frieden kani, wurde in den Urkunden, welche 37
verbündete Städte namentlich aufführen, der Zusatz gemacht ,nnd dazu allen anderen Städten,
Bürgern, Kauflenten und ihrem Gesinde, die mit ihnen in ihrem Kriege begriffen sind und in
ihrem Rechte.") Nicht der Hansebund als solcher hatte den Krieg geführt, aber alle Bundes¬
glieder wurden durch diesen Zusatz in den Gennß der von Dänemark neu bewilligten Privilegien mit
eingeschlossen. Dasselbe geschah beim Abschluß neuer Verträge mit Norwegens)

') 1, 479, 1.
1, 524. Vgl, dazu die Bemerkungen von Koppmann, Hans. GeschichtsblätterJahrg. 1881—81,
S. ISS f.

b) 1, 489, 19: Itsiv oonooi'ÜÄVSi'uiit, guoä Husnäoyus üunt sliczris ordiiisneis xsr ooimnuuös vivitatss,
yuoü ills it» ssrvÄiiils sunt psr illos c^ui von sunt in uostrs, eoQksclsi'g.oic>ns, siout per illos Hui
»Ulli in eonä'eäsrs,<:ioiis.Its, soiain srit Lsrvs,QcIuiu cls xrsosxtis isin orüinktis, st doo
si'it sssorilzölläumoivitatibus 8s.xovis Ug,i'vlii<z ^laiulris ^.QAlis st komsrsnis.
Schreiben an Braunschweig 1373, an Minden 1375, an Hildesheim 1377, an Riga 1386, an Göttingen
1388. Hanserec. 2, 55. 93. 151. 3, 208. 39V. Dagegen ist das Schreiben des Hansetages von 1407 an
Reval (5, 4LO) unterzeichnet: nunoii oonsularss oommuviuirl «zivitatuin ks-nss i»
«lato xrsssneiuiv I^udsks oong'i'SAati.

2) 1, 513. 523. Unter de» 37 namentlich aufgeführtenStädten ist ehrenhalber auch Köln geuaunt.
°) 2, 5. 128.
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Die zu Stralsund 1370 anwesenden Ratsherrn der Seestädte beschlossen in ihrem. Receß,
daß, wann und wo ein Tag angesetzt werde, jede Stadt ohne Zögern erscheinen solle; es sollten
da keine besonderen Angelegenheiten verhandelt werden, ehe nicht das erledigt sei, weshalb die Städte
zusammengekommen seien; was aber beschlossen sei, solle fest gehalten werden, so daß niemand es
eigenmächtig verändere ohne Zustimmung der gemeinen Städte.') Aus diesen Beschlüssenhat sich
später das strenge Gebot, die Hansetage zu besuchen, entwickelt, welches mit Straffestsetzungen gegen
säumige Buudesglieder verbunden war. Vorläufig jedoch hielten die Seestädte aus eignem Antrieb
zusammen und überließen es den Binnenstädten, wann sie durch besondre Vertreter ihre Interessen
geltend machen wollten. Auch ein beglaubigtesVerzeichnis der zum Buude gehörigen Städte
ward nicht aufgestellt, so sehr auch das Grundgesetz, daß nur Bürger einer Hansestadt an den
Freiheiten des Kaufmanns teilhaben sollten, dazu aufforderte. Die Seestädte hielten die Entschei¬
dung darüber in ihrem Belieben, und dem Ausland gegenüber erschien es sogar vorteilhaft, keine
bestimmte Begrenzung des Buudes anzugeben.Nach alteni Herkommen waren kleinere Städte, die
sich zu einer größeren hansischen Nachbarstadt hielten, zum Mitgeuuß der hansischen Privilegien
zugelassen.

In den nächsten Jahren nach 1370 gab es noch manche Verhandlungen mit Dänemark
uud Norwegen über die vollgiltige Besiegeluug der Friedeusurkundeu und über die Sicherung des
Verkehrs in Schonen und Bergen. Allmählich aber treten auch die anderweitigen Beziehungendes
Hansebundes iu den Verhandlungender Hansetage mehr hervor. Wichtig ist zunächst die Johannis¬
versammlung des Jahres 1375 in Lübeck. Es wurden da, wie auch schon auf früheren
Tagen, Anordnungen getroffen über das Maß der Tonnen und über die erforderliche Beschaffenheit
der unter hansischem Privilegium zu verkaufenden Waren, namentlich des fchonifchen Herings und
des flandrischen Tuchs. Es wurden Streitigkeiten, die in Schonen und Novgorod vorgefallen waren,
beigelegt, eine Gesandtschaftwurde nach Flandern und au die Könige von Frankreichund England
abgeordnet ,um mancherlei Gebrechen, das dem Kaufmann in jenen Gegenden anliegt'; eine Verord¬
nung gegen Gewaltthätigkeiten,die von hansischen Schiffern namentlich in Norwegen verübt worden
waren, wurde erlassen mit der Maßgabe, daß sie in allen Städten durch die Bursprake verkündigt
werden sollet) Endlich wurde die Stadt Braunschweig wegen der daselbst ausgebrocheneu bürgerlichen
Unruhen, die zur Vertreibung des Rats geführt hatten, durch einmütigen Beschluß der anwesenden
Vertreter von fünfzehn Seestädten ,mit Vollmacht der Städte am Rhein, in Sachsen und Westfalen
und insgemein der andern Städte, die mit an ihrem Rechte sind', aus der Hanse ausgeschlossen.'')

') 1, 522, 8-10.

2) 2, 86, 12. 13. Als maßgebend galten die Rostocker Tonnen; wiederholt haben die Hansetage der

nächsten Jahre dies Gebot erneuert; 2, 266, 5. 3, 424, 3 u, a.
2, 86, 20.

a) 2, 86, 11. Das betr. Rundschreiben an die Städte war auf den 1374 zu Lübeck und Stralsund ge¬

haltenen Tagen beschlossen worden; 2, 73, 6. 77, 2.
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Während in den süddeutschen Städten die Zünfte im Laufe des 14. Jahrhunderts sich
vielfach einen gesetzmäßigenAnteil an der Besetzung des Rats erkämpften/) hielten die Hansestädte
streng daran fest, daß nur die kaufmännische Aristokratie ratsfähig sei, und daß der Rat nicht durch
Wahl der Gemeinde sondern durch Kooptation sich ergänze. Es hing daran nicht nur die innere
Ordnung, sondern auch die Erhaltung der Privilegien im Auslande; nur Kaufherren, welche selbst
bei dem Seeverkehr beteiligt waren und die Ratsherrnwürde lebenslänglich bekleideten, waren im¬
stande die Verhältnisse zu überschauen und als Gesandte oder Kriegshauptleute mit dem nötigen
Ansehn auszutreten. Diesen politischen Grundsatz der Hansestädte hatte Kaiser Karl IV. im Sinn,
wenn er gerade damals bei seinem Besuch in Lübeck (Oktober 1375) den Rat der Stadt anredete
,Jhr Herren von Lübeck") Noch saßen in diesem Rate dieselben Männer, welche in den dänischen
Kriegen und beim Stralsuuder Frieden ihre Tüchtigkeit bewährt hatten.

Wie man darauf hielt, daß Brauuschweigs Handel so lange lahm gelegt werde, bis die
alte Stadtverfassung hergestellt sei, zeigt der Beschluß des Hansetages von 1377, Briese zu senden
nach Flandern Holland Brabant, an die westfälischen, sächsischen und andere Städte, daß niemand,
der in des Kaufmanns Recht ist, mit denen von Brannfchweig in den Herbergen liegen soll, und
wo sie in diesen Städten oder Landen verkehren, keine Laken (Tuchstücke) gekauft werden sollen, so
lange sie da sind, und vier Wochen, nachdem sie sich entfernt haben.") Die BrannschweigerKauf¬
leute erbaten uud erhielten von Karl IV. ein kaiserliches Verwendnngsschreiben, welches die Hanse¬
städte aufforderte, ihren Handel nicht zu hindern, da sie an dem Aufstande unschuldig seien/) aber
der Hansetag, welcher 1378 zu Stralsund gehalten wurde, richtete au Magdeburg Bremen Stade,
die zur Anknüpfung nachbarlichen Verkehrs mit Braunfchweig geneigt waren, die Mahnung ,wegen
der von Braunfchweiges streng zu halten, wie die gemeinen Städte es beschlossen haben/°) So
bequemte sich die geächtete Stadt zu Verhandlungen und wurde 1380 nach Herstellung der Rats-
herrschast uud geleisteter Sühne wieder in die Hanse aufgenommen.")

') In Speier 1304, in Mainz 1332, in Straßburg 1334, in Ulm 1345 n, s, w„ Vgl. W, Arnold,

Versaffuugsgesch. der deutschen Freistädte.

2) Detmars und Korners Chroniken zum I. 1375. Vgl. W. Mantels, Beiträge zur lüb.-hansischen

Gesch. S, 304sf. Karl IV. hatte in der Reichsstadt Nürnberg, wo er am liebsten verweilte, wenn

er aus Böhmen ins Reich kam, 1349 die Herstellung der Ratsherrschaft durchgesetzt; erst nach seinem

Tode erhielten die Zünfte wieder einen bescheidenen Anteil an den Ratsstellen.

2, 150, 6.

2, 152.

->) 2, 15K, 7.

') Vgl. die Darstellung von Hänselmann, Chroniken der deutschen Städte 6, 377 ss., welche hervorhebt,

daß die Hanse bei den Verhandlungen sich insoweit nachgiebig zeigte, als sie nicht auf Wiedereinsetzung

der vertriebenen Ratsherrn in den Rat bestand, sondern nnr aus Wiederaufnahme in die Stadt und Rückgabe

ihrer Güter. Außerdem versprach der Sühnebrief Brauuschweigs (Hanserec. 2,218), den Rat ,mit Kans-

lenten und Rentnern nnd zuverlässigen Männern zn besetzen, die dazu nützlich sind nach alter Gewohnheit/



Für die weitere Ausbildung der hansischen Bundesordnungen ist die Johannis Ver¬
sammlung des Jahres 1381 zu Lübeck von Bedeutung. Nachdem mancherlei Beschwerden,
die Verhältnisse in Flandern England Holland Schonen betreffend, erledigt waren, wurde die Be¬
stimmung, daß flüchtige Schuldner in keiner Stadt des Bundes Ausnahme uud Geleit finden sollten,
zum Beschluß erhoben;') nur die preußischen Städte und Amsterdam zogen sie zu nochmaliger
Erwägung an ihren Rat zurück. Allgemein genehmigt wurde die Friedloserklärung der ,Verfesteteu^
(d. h. Verbannten) und zwar in der Form, daß die Vergehen, wegen deren eine solche Versestuug
stattfinden solle, ausdrücklich genannt wurden.^) Endlich ward mit Hinweis ans die Kölner Kon¬
föderation von 1367 eine Vorschrift erlassen über das bundesfreundlicheVerhatten der Städte
untereinander/) Märe es, was Gott verhüte, daß ein Streit entstände zwischen Städten, die in
des Kaufmanns Rechte sind, so sollen sie sich befrieden nach dem Rat der Nachbarftädte uud keine
,Herren' mit hineinziehn. Können sie sich nicht vereinen, so sollen sie es vor die gemeinen Städte
bringen. Geschähe es, daß ein ,Herr' einer Stadt Feind würde, so sollen die andern Städte ihre
Briese darum senden, uud die Nachbarn sollen zu den Tagfahrten reiten und dazu helfen, daß sie bei
Recht und Billigkeit bleiben, und dazu thuu, wie sie selbst wünschen, daß man ihnen thue/ Die
preußischen Städte und Reval zogen diesen Beschluß an ihren Rat zurück, weil sie sich durch die
Rücksicht auf die Landeshoheit des deutschen Ordens gebunden fühlten; in der Sache waren sie gewiß
damit einverstanden, da von bewaffneter Bundeshilfenichts gesagt war; die Schlußworte ließen
allerdings die Deutung zu, daß sie unter Umständenerlaubt sei. Von Interesse ist der ergänzende
Beschluß des Tages von 1385, daß man keine Geschütze an solche, die außerhalb der Städte ansässig
sind, ausleihen solle/)

Als wichtigste auswärtige Bundesangelegenheittreten seit 1378 die sich erneuernden Be¬
schwerden über Handelsbedrückungen in Flandern hervor. Dieselben veranlaßten mehrere Binneu¬
st ädte dazu, Vertreter zu den Hansetagen zu entsenden, so 1379 Dortmund, 1383 Köln Münster
BraunschweigHildesheim Goslar. Außerdem war in England, infolge der lebhaften Klagen der
heimischen Kaufleute über die hansischen Vorrechte, die Bestätigung der Privilegien durch den Nach¬
folger des 1377 gestorbenen Königs Eduard III. in Frage gestellt. Eine hansische Gesandtschaft,

') 2, 232, 11! Itsin so listztisn cls stscls clss insntiken ovsi'ssn «trsgsn, ^vsilc inan «lese ^vssl^t nt snsr
staä un6 tzlikt klar Mns svkulclivb, äs sot^al in atlsn stsäsn, äs in dssssin vortznn<1s
s^n, nsuss ts^clss drnt^sn.

2) 2, 232, 12: Itsin vvslk man cls vovvsstst is in euer stall uinb vorrsäsnisss (Verrat), sssrostk,
siratsnroik, dutts (Diebstahl), sääsr ^smancls Asincn'äst dskt ninins sxnss Zuäss vollen, eääsr äs
snsr stscl Is^äs brskt nnds dar nniws vorvsstst ^vorcls, äs so Kai in alten stsclsn, 6s in
üssssin voitzunüö sxn, nsnss Isxctss brnksn.

-) 2, 232, 24.
^) 2, 298, 3; Ilinins 6<z sskotbnsssn Ksdtien cls »tsäs ovsrsn AsclrsASn, ctat inen cls van nsnsr stat

«vdal ntAsvsn tc> lzskuik üöi'ZdöNnsn, üs dntsn äsn stsüsn kssstsn sin.
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geführt von dem Lübecker Bürgermeister Jakob Pleskow, begab sich im September 1379 nach Brügge
und von da im November nach London. Das Resultat war, daß 1381 die englischen Privilegien
unverkürzt bestätigt wurden unter der Bedingung, daß die englischen Kaufleute in den hansischen
Häsen freundlich aufgenommen würden.') Gegen Flandern aber sah sich der Lübecker Hansetag
von 1388, nachdem längere Zeit vergebens unterhandelt worden war, genötigt das Handelsverbot
auszusprechen. Es war in denselben Ausdrückenabgefaßt wie dreißig Jahre zuvor (f. S. 6) und
wurde alsbald an die nicht anwesenden Städte von Westfalen, Sachsen, der Mark, ferner an Köln
Bremen Stade und nach Schweden zur Nachachtnngmitgeteilt.^)Die Wirkung war in gleicher
Weise erfolgreich wie vor dreißig Jahren; Gesandte der flandrischen Städte und ihres Landesherrn,
des Herzogs Philipp von Burgund, verpflichteten sich auf dem Hansetag zu Hamburg 1391 zu
einer bedeutenden Geldzahlung als Schadenersatz,^) und der Herzog bestätigte die Privilegien von
1360 aufs neue.

Auch den Handel in Novgorod nahm der Hansetag von 1388 durch ein zeitweiliges
Verbot in Schutz. Dasselbe konnte allerdings erst nach erfolgter Zustimmung des Ordensmeisters
und der Bischöfe in Livland in Kraft treten, und die preußischen Städte bedachten sich einige Zeit,
ob sie es auerkennen sollten;'') nachdem es aber durchgeführt war, hatte es einen günstigen Vertrag
1392 zwischen der Obrigkeit von Novgorod und den hansischen Gesandten °) zur Folge.

Im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts war das Unwesen der Vitalienbrüd er,
jener Seeräuber, die aus dem Kampfe zwischen Königin Margareta und Albrecht von Mecklenburg
um die Herrschaft in Schweden den Anlaß zur Organisationihrer gewaltthätigen Seemacht ent¬
nahmen, für den Handel der Seestädte höchst bedrohlich. Fort und fort mußten ,Fricdeschisse' aus¬
gerüstet werden; die Sicherheit des Meeres wurde auch dadurch nicht völlig hergestellt, daß eine
voni Hochmeister des deutschen Ordens 1398 ausgesandte Flotte die Insel Gotland, einen Haupt¬
zufluchtsort der Seeräuber, in Besitz nahm, und daß eine von Lübeck und Hamburg ausgerüstete
Flotte ini Jahre 1400 mehrere Ranbschlösseran den Küsten von Ostfriesland zerstörte, worauf
zwei Hauptanführerder Vitalienbrüder mit zahlreichenGenossen in Gefangenschaftgerieten und
1401 zu Hamburg hingerichtet wurden. Die Hansetage waren in dieser Zeit nicht eben zahlreich
besucht. Als aber 1399 außer den Seestädten auch Köln seinen Vertreter nach Lübeck entsandt
hatte, wurden die beiden ersten Grundgesetze des Hansetages von 1366 (s. S. 9) ausdrücklich erneuert

') 2, 224, 225.

2) 3,330,6, An diese Städte waren anch Einladungsschreiben ergangen nach Beschluß des vorbereitenden

Tages 1387 Okt. 9 zu Lübeck; 3, 362, 4,

2) Über den Empfang der Summe (11 IVO Pfund Grote) in zwei Raten quittiert Joh, Hoher, Bürger¬
meister von Hamburg, im Okt, .1392 nud März 1393; 4, 76, 79,

3, 422, 2, 439, 3.

») 4, 45,
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und das erste dahin erweitert, daß kein HansegenosseGüter, die einem Fremden gehören, als hansische
behandeln dürfe/) Ein Schiffahrtsgesetz, welches die Schiffahrt zur Winterzeit von Martini
(10. November)bis Petri Stuhlfeier (22. Februar) mit gewissen Ausnahmen verbot, zuerst 1391
aus dem Tage zu Hamburg vorgeschlagen und seitdem öfters verhandelt, wurde 1403 durch einen
nur von Hamburg und den wendischen Städten beschickten Hansetag zum Beschluß erhoben und
dem Kaufmann in Flandern, sowie den süderseeischen, preußischen und livläudischeu Städten mit¬
geteilt.^) Der Tag von 1405 erneuerte abermals die Grundgesetze und fügte hinzu, daß niemand
von der Haufe mit einem Nichthansischen in Handelsgesellschaft treten dürfet)

Das sich erneuernde Unwesen der Seeräuber und abermalige Klagen über Bedrückungen
des Handels in England veranlaßten 1407 den Rat von Lübeck, einen allgemeinen Hausetag
auszuschreibenmit der Androhung, daß im Falle der Versäumnis die anwesenden Städte gegen
die ungehorsamen eine Strafmaßreget beschließen würden/) Es erschienen im Mai 1407 zu
Lübeck die Vertreter von 20 Städten und beschlossen auf die von König Heinrich IV. von England
angebotenen Verhandlungen eiuzugehn, gegen die Seeräuber aber eine Flotte auszurüsten, zu dereu
Kosten die nicht erschienenen Städte in gleicher Weise wie die erschienenen herangezogen werden
sollten. Man entwarf demnach einen Anschlag, wie viele Gewappnete jede Stadt zn der Seerüstung
zu stelle« habe, und setzte einen entsprechenden Geldbeitrag fest, durch dessen Zahlung die Bundes¬
pflicht für diese Seerüstung ebenfalls erfüllt werden könne. Wir finden bei dieser Gelegenheit zum
erstenmal in einem Recesse ein Verzeichnis der Bundesstädte, allerdings nicht ganz voll¬
ständig, aber doch geeignet, einen Überblick über den Bestand des Bundes und die Leistungsfähigkeit

4, 541,11: äat nsinsnt binksn svkkt äsr xiivilsgisn nnäs vr^ksitsn äss sop-
insns in äsr Ksn2s, Ks sn sz- dorZsr in snsr sts.ä in äsr ksniis, nnäs äat nsinsnt
ssbal oläsrinan nosk sobtsininsn vsssn to IZi'nLAs sääsr oläsi-m-z-n tc> Lsigsn, Ks sn si borx>sr
in snsr »wä vsn äsn ksnösstsäsn, nnäs ok äg.t nsinan äs in äsr ksnss is kantsrsn sobal
z'snig'si'Isz's gnä nx äss oopins,ns vriksxt, äat.ssnigsn dntsn äsr ksnss to bskorst, bi äsr
dots snsr ins,rl< Aoläss, also äioks g,lss Ks ä»t äsäe.
5. 158, S—4, 162—164.
5, 225, 8. !«,
Das Einladungsschreibendes Lübecker Rats, erhalten in der Ausfertigung an Stettin <5, 385) klagt
darüber ,äkt äs stsäs sik so ovsl tossinsnäs koläsn nnäs srss äonäss nickt ssns sinä, nnäs snsr
stst Aeit ok clor anäsrsn staä svkaäs nivbt to Korten, dar nnrins ins olc äs ksnssstsäs in anäsrsn
tanäsn slsoinssr niokt en aoktst, alss äst to vrnsktsnäs is, äat äs stsäs nnäs äs ooxinan srsr
vrzsksit unäs rsoktioksit, äs init Arote in gnäs nnäs kostsn vor^vorvsn sint, Ksnwliicsn
dsrovst inoAsn vsräsn in äsn lanäsn, äsr »s ss ksdbsn/ Es waren in erster Linie die beiden
Lübecker Bürgermeister Heinrich Westhos und Jordan Pleskow, welche hier ihrem Streben, die Hanse
wieder emporzubringen, Ausdruck gaben. Ihre unermüdlicheThätigkeit tritt in den Recessen und
Gesandtschastsakten dieser Zeit oft hervor; Jordan Pleskow erlebte noch die Kräftigung des Bnndes,
welche 1417 und 1418 sich vollzog.
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der Mitglieder zu geben.') Lübeck wird niit 30 Gewappneten angesetzt, Hainburg Braunschweig
Magdeburg mit je 20, die preußischen Städte zusammen sollen 40 stellen, ebensoviel die pommerscheu,
die livländischeu 20, Köln und Krakau je 15, Bremm Wismar Lüneburg Breslau je 10, die
übrigen weniger. Der Beschluß wurde den nicht erschienenenStädten mitgeteilt mit der Aufforderung,
die Geldbeiträgebinnen zwei Monaten einzusendenbei Strafe der Ausschließung aus des Kauf¬
manns Rechts) Aber die sächsischen Städte (BrauuschweigHannover Hillesheim Göttingen Goslar
Magdeburg) einigten sich alsbald auf einem Städtetag zu Braunschweig, solches Ansinnen, zu dem
sie nicht mitgeratenhätten und das man ihren Vorfahren nicht zugemutet habe, von sich zu wciseu.°)
Breslau und Krakau, welche noch keinen Hansetag direkt beschickt hatten, werden schwerlich eine
Antwort gegeben haben. Die Einigung zu gemeinsamen: Handeln erstreckte sich doch immer nur
aus die ani Seeverkehr unmittelbar interessierten Städte; von den livländischenund preußischen
wissen wir, daß sie ihren Beitrag zahlten.^) Die Häuptlinge der Seeräuber in Ostfriesland, gegen
welche die Flotte in See ging, erbaten uud erhielten einen Frieden bis zum nächsten Sommers;
aber ein Vorgehn gegen die säumigen Städte wurde gehindert durch den Aufstand in Lübeck 1408,
welcher die Bundesleitnng lähmte. Die Verhandlungen mit England führten 1409 zu dem Resultat,

') 5, 392, 9. Anwesend waren Vertreter von Lübeck .Köln Hamburg Bremen Dortmund
Dan zig Riga Dorpat Rostock Stralsund Wismar Lüneburg Greifs Wald Stettin
Stade KielKampeu Deventer N >imwegen Ziitphen Harderwhk Elborg. Durch die an¬
wesenden mitvertreten waren Thorn Elbing Kulm Königsberg Braunsberg (s. die Recesse
preußischerStädtetage 5, 362. 372); Reval Peru au uud die kleineren livländischenStädte (s. die
Recesse livländischerStädtetage 5,238.480), Auklani Kolberg Stargard Rügenwalde Stolp
nnd kleinere pommersche Städte (letztere in unserm Receß als ovsrsvvinsoks stecke bezeichnet, vgl. den
Reeeß von 1394, Hanseree. 4, 192, 6 und das Schreiben des Hansetages von 1398, Hanserec.4, 443),
Emmerich (durch Zütpheu vertreten, 5, 419),

Als nichtanwesendwerden verzeichnet: Soest Münster Osnabrück Braun schweig Han¬
nover Hildesheim Goslar Göttingen Magdeburg Stendal Salz Wedel Breslau
Krakau. Hier sind, wie die Vergleichungmit der Konföderation von 1430 lehrt (S. 22), manche da¬
mals minder wichtige Binneustädte, die mit den genannten ans westfälischen, sächsischen, vielleicht auch
märkischen Städtetagen sich zu vereinigen pflegten, nicht erwähnt. Breslau uud Krakau stauben durch
Thorn mit den Seestädten in Verbindung (3, 361, 7).

Die Städte von Holland und Seeland (Amsterdam Dordrecht Briel Zierikzec), welche von 1367
bis 1394 oft auf Hausetageu vertreten gewesen waren, gehörten 1407 nicht mehr zur Hause; als Grund
der Trennung ist wohl die Fehde auzusehu, welche 1400 zwischen Hamburg uud Herzog Albrecht vou
Holland ausgebrochen war wegen eines Zolls, den letzterer erhob; vgl. Hanserec.4, 544. 5, 3. 19.
Wieder ausgenommenward 1407 durch Beschluß des Hansetagcs die Stadt Zw oll, mit Duisburg
nnd Wesel sollte über die Bedingungen der Wiederaufnahme verhandelt werden, 5, 392, 17. 19.

-) S, 398. 399.
-) S, 420.
«) 5, 406. 461. 463.
->) 5, 492,

«
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daß König Heinrich IV. sich zu einer ansehnlichen Geldzahlung zum Schadenersatz an den Hoch¬
meister (für die preußischen Städte) uud an Hamburg verpflichtete.')

Bemerkenswertist noch, daß der Hansetag von 1407 die Grundgesetze des Bundes wörtlich
ebenso, wie es 1399 uud 1405 geschehen war, wieder eingeschärft hat/)

Die fchon in vielen Städten Deutschlands siegreiche Volksbewegung, welche bereits dreimal,
besonders 1384, in Lübeck sich bemerklich gemacht hatte, gelangte endlich auch hier zum Siege, ob¬
gleich sehr verdiente Männer im Rate saßen/) Wie in Lübeck, so wurde bald auch in Wismar
und Rostock ein neuer Rat nach Wahl der Gemeinde eingesetzt; der Rat von Hamburg mußte sich
wenigstens eine Zeit lang die Kontrolle durch eiuen Sechziger-Ausschuß der Gemeinde gefallen lassen.
Die auderu Hauseftädte aber erkannten die Rechtmäßigkeit der Ratswahl in Lübeck Wismar Rostock
nicht an; sie wollten nicht mit den ueugewählteu Ratsherrn auf Haufetageu zu Rat sitzen. Auch bei
der obersten Rechtsautorität im Reiche, dem königlichen Hofgericht am Hofe König Ruprechts vou
der Pfalz zu Heidelberg, fand die Klage des vertriebenen alten Rats von Lübeck Gehör. Die Stadt
Lübeck ward 1410, da sie sich beharrlich weigerte den alten Rat wieder auszunehmen,in die Reichs¬
acht erklärt, und wenngleich die Exekution derselben durch König Ruprechts Tod und die anfänglich
schwankendeWahl eines Nachfolgersgehemmt wurde, so war sie doch für die auderu Städte eiu
Antrieb, ihre auf Herstellung der alten Verfassung in Lübeck gerichtete Forderung festzuhalten.
Hamburg, welches für die Bekämpfung der Seeräuber in eignem Interesse unermüdlich thätig
war, übernahm die Leitung des Bundes. Der Hansetag, welcher 1410 zn Hamburg gehalten
wurde, wies das Koutor zu Brügge an, seine Gesuche an den Rat zu Hamburg zu richten, ,bis
daß Gott es anders füge mit der Stadt Lübeck oder die Städte anders beschließen/') Zu dein
stark besuchten Tage in Lüneburg 1412 ward Lübeck nur insoweit geladen, als es die Beilegung
seines Verfassungsstreits betraf; zu andern Beratungen wurden feine Vertreter nicht hinzugezogen.
Mehrere Jahre hindurch war die Gemeinschaftdes Bundes durch den Zwiespalt mit Lübeck und
seinen Nachbarstädten beeinträchtigt;endlich 1416 erfolgte die Entscheidung im Sinne der Traditionen
des Bundes. BevollmächtigteKaiser Sigismunds führten unter Mitwirkung vou Gesandten der
Hansestädteden alten Rat nach Lübeck zurück; die Bürgerschaft leistete nach Bestrafung einer Anzahl
Schuldiger aufs neue den Gehorfamseid; bei der Ergänzung des Rats wurden zum Zeichen der
Versöhnung fünf Mitglieder des bisherigen ,neuen' Rats aufgenommen. Anch Wismar und Rostock
kehrten darauf zur alten Verfassung zurück.

') 5, 502. 540. 620. 627—631.
-) 5. 392, 24.

Vgl. C, Wöhrmann, Der Aufstand in Lübeck bis zur Rückkehr des alten Rats t 4««—1416, im
Jahrg. 1878 der Hansischeu Geschichtsblätter.

«> 5, 705, 13.
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Nach Überwindung dieses Zwiespalts trat zu Johannis 1417 wiederum in Lübeck

ein Hansetag zusammen, der es sich zur Aufgabe machte, deu Fortbestand des Bundes zu

sichern durch eine Zusammenstellung der von alters her giltigen allgemeinen Bestimmungen.') An

die Spitze gestellt wird das Verbot des Aufruhrs gegen den Rai und die Verfestung flüchtiger

Schuldner: darauf folgen die beiden Grundgesetze über die Berechtigung zur Teilnahme an den

hansischen Privilegien (s. S. 9)/) dann eine Reihe von Bestimmungen über Handelsbetrieb, Münz¬

wesen und Schiffahrt. ,Niemand soll Korn durch den Sund oder Belt, aus der Elbe oder Weser

ausführen, das nicht in einer Hansestadt gekauft ist. Niemand soll vorlaufen, Korn ehe es gewachsen

ist, Fische ehe sie gefangen sind, andre Waren che sie gemacht sind. Schulden sollen nach Stadt¬

recht, nicht nach geistlichem Recht beigetrieben werden. Niemand soll geraubtes Gut oder Seefund

kaufen. Niemand soll den Seeräubern Waffeu oder Lebensmittel verkaufen. Bei Schiffbruch soll

die Mannschaft zur Bergung des Guts behilflich sein. Ungehorsames Schiffsvolk soll nach beendeter

Fahrt mit Gefängnis bestraft werden. Wer den Seeräubern geraubtes Gut wieder abnimmt, erhält

die Hälfte davon. Zur Winterzeit (vgl. S. 17) soll die Schiffahrt ruhen, mit Ausnahme der

Schiffe, welche Hering und Bier führen.") Die sehr zahlreich besuchte Johannisversammluug

von 1418 zn Lübeck fügte noch einige Bestimmungen hinzu, z. B. das Verbot Bodmerei zu

treiben; besonders aber gab man dem Verbot des Aufruhrs gegen den Rat eine noch genauere

Fassung in vier Artikeln. , Wer ein Gesuch an den Rat bringt, soll mit nicht mehr als sechs

>) Die Wichtigkeit der Beschlüsse von 1417 wird in der Eingaugsformel des Recesses hervorgehoben:

Witlick sx äst äs öi'baren deren raäesssnäslzoäsn äsr stsäs vsn äsr Onässsslien lisnss, in äsins

M's unsss liörsn Iliesn Lristi 1417 nx snnts ^oliannis Izaxtistsn äa^Iis sxnsr Asdorä dz-nnsn

I-ndelis to äsAsäinglisn vorZaääsrt, nnäs äs srlilis raä äsr Ice^ssrliken swä Imbslcs, dskuranieräsii

sioli anäaolitl^vn mit Asdreke, äs äen Aölns^nsn stsäen unäs soxnig.nne van langen ^arsn Iiers
ZroMksn anIioASnäs As^vssst sint, äs ss ok nisnniZsrlsxe deviinäsn, nnäe lisddsn nrnins äss

Zsnisxnsn dsstsn villsn t^oäs tc> love nnäe äsin liilgsn Roinisolisn rxks to srsn unäe um ins

^vsää srvorbstsrings unäs bestsntnisss äsr stsäs nnäs äs« Zeinsinsn Anäen eoxinans
snäraolitliksn ^srainet nnäs gsssttst, rainsn nnäs sötten ool^ in eratkt ässssr «orilkt äat in an iä

na ässsein äa^Iis in aller viss strenZIilcen lisddsn nnäs doläsn «olial alse kisna

dsssrsvsn stsxt. Die Kenntnis des bisher noch ungedruckten Recesses von 1417 sowie derjenigen
von 1418 und 1430 verdanke ich der Güte des hiesigen Archivbeamten Herrn vi-. Hagedorn.

2) ,Vortinsr sn sekal inen nMisnäe in äsr Iisnss sääsr äss voxinans rsodts voräsg 'säinASn, Iis sn

sii dor^sr in sxnsr ksnssstaä, nnä äs ssal ok dor^errsolit äon in äsr staä äar Iis

borgsr xs. Olc sn ssal nxnisnä oläerinan vvsssn to LriivAs in Vianäsren, to 1>unäsn in

Lnxelant, to Bergen in Z>sor>vsAsn nnä to NonAaräsn in Rnslanäe, Iis sn sii borZker in
ensr lisnssstaä.

2) Dies sind die wichtigsten Bestimmungen; sie finden sich in beinahe genauer Übereinstimmung auch in

den Lübecker Chroniken, die sonst der Hansetage nur bisweilen und in der Kürze gedenken, mitgeteilt,

jedoch beim Jahre 1418. Nur die vier ersten Artikel bei Korner und Detmar sind ans dem Receß
von 1418.
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Begleiternvor den Rat kommen. Wer Auflauf gegen den Rat erregt, soll am Leben gestraft
werden. Eine Stadt, wo der Rat seiner Gewalt beraubt wird, soll von der Hanse ausgeschlossen
sein. Eine Stadt, wo die Gewalt des Rats durch die Gemeinde eingeschränkt wird, soll am Rate
der Städte nicht teilnehmen, bis sie der Hanse eine Buße geleistet hat; thut sie es nicht, so sott
sie von der Hanse ausgeschlossen sein/

In dieser Bundesordnung erscheinen dieselben Gruudzüge ausgeprägt wie in den früheren
von 1264 und 1366; Schutz des Seehandelsund Schutz des Stadtfriedens sind die beiden
wichtigen Zwecke, um deren willen die Städte zusammenhalten. Sie sind zum Bunde um so
mehr genötigt, da die Hoffnungen auf Schutz durch die Reichsgewaltimmer aussichtsloserwerden;
sie erneuern den Buud ,dem heiligen römischen Reich zu Ehren', aber sie sind auf sich selbst an¬
gewiesen. Ihre Einigung ist dauernder als die der süddeutschen Städte, weil die Aufgaben, welche
der Seehaudel stellt, fort und fort zur Gemeinschaft nötigen; sie wird auch dadurch erhalten, daß
die leitende Stadt keineswegs nach politischer Hegemonie über die.Bundesgenossen' strebt, sondern
die Selbständigkeit derselben achtet, auch wenn die Einheit dadurch lockerer erscheint. Daher
sind auch die Stadtversaffungen keineswegs im einzelnen übereinstimmend; nur darauf wird ge¬
halten, daß der Rat vollmächtig' sei.

Auch aus äußeren Kennzeichen ergiebt sich, daß die beiden Hansetage von 1417 und 1418
als eine Wiederherstellung des Bundes angesehen wurden und unvergessen blieben. Die nied erdeutsche
Eiugaugssormel, welche zuerst 1417 erscheint an Stelle der lateinischen (s. S. 7), ist von da
an üblich geblieben,und zwar werden die Städte fortan (zuerst 1418) in einer bestimmten Rang¬
ordnung aufgezählt. Neben dem wortführendenBürgermeister von Lübeck, dessen Name unge¬
nannt bleibt, sitzt zur rechten Hand der Vertreter von Köln, zur linken der Vertreter von
Hamburg; au beide, die mit Namen genannt werden, schließen sich die ebenfalls genannten
Vertreter der übrigen Städte an. Als vollmächtigeRatssendboten' gelten nur Bürgermeister und
Ratsherrn; sie dürfen einen Ratsnotar neben sich haben, aber die Vertretung einer Stadt nur
durch den Ratsnotar wird als ungiltig bezeichnet'). Die Eingangsformel unterscheidet fortan auch
die allgemeinen Hansetage von den partikularen; es heißt ,Ratssendbotender gemeinen
Städte von der deutschen Hause' oder ,Ratssendboten der nachbenannten Städte im Namen der
gemeinen Städte von der deutschen Hanse'. Die Recesse andrer Tagfahrten, soweit die¬
selben überhaupt Recesse abfaßten, haben nur den Ausdruck,Ratssendboten der nachbenannten
Städte', bisweilen mit dem Zusatz ,von der deutschen Hanse' oder zählen die Städte einfach auf°).

') Beschluß des Tages von 1418,

2) Der Allsdruck ,ssnclsdo<Z.srl ässssr Qssorsvöii sts«1s° findet sich z, B> iu den Recesseu zu Lübeck

März 1445, Februar 1452, Dezember 1453, ebenso auch bei der allerdings zahlreich besuchten Ver¬

sammlung zu Stralsund Mai 1442, zu welcher aber doch wohl nur die Seestädte geladen waren,



Regelmäßiger als früher beteiligten sich fortan auch die Binnenstädte. Sie fanden in
dein, was bisher die Energie der Seestädte erreicht und behauptet hatte, die wesentlichsteFörderung
ihres Warenabsatzes nach dem Auslande; es war für ihre Ratsherrn ehrenvoll, zur Beschluß¬
fassung über die Fragen des Seeverkehrs hinzugezogen zu werden; sie wünschten auch bei dein
zunehmenden Fehdeweseu, welches die ungeordneten Zustände des deutschen Reichs im 15. Jahr¬
hundert kennzeichnet,des Schutzes der Gemeinschaft teilhaftig zu bleiben. Dem letzterwähnten
Verlangen entsprach der Hansetag von 1430 durch den Abschluß einer Konföderation
(Tohopesate),welche alle Mitgliederdes Bundes zu gegenseitiger Unterstützung, im Kriegsfälle
auch mit Geld und Mannschaften nach einer bestimmt aufgestellten Matrikel verpflichtete'). Derselbe
Tag beschloß, daß künftig alle drei Jahre um Pfingsten ein allgemeiner Hansetag stattfinden solle.
Wenngleich dieser Beschluß nicht zur Ausführung kam, sondern öfters mehrere Jahre verstrichen, ehe
wieder eine größere Versammlung ausgeschrieben wurde, so folgten doch die Städte der Berufung
zum Hansetage in Lübeck meistens willig; sie waren damit einverstanden, daß gegen die säumigen
Bundesglieder, welche trotz gehöriger Ladung nicht erschienen oder sich nicht wenigstens entschuldigten,
ein Strafverfahrenfestgesetzt ward, und daß die kleineren Städte, die ,der Rechte des Kaufmanns
gebrauchen' wollten, den größeren, welche sie auf dem Hansetage vertraten, Beihilfe zu den Kosten
zu leisten angewiesen wurden/) Das 15. Jahrhundert hat demnach eine stattliche Reihe Wohl-
besuchter Hansetage aufzuweisen. Die Reeesse werden ausführlicher; wir ersehen, wie mannigfache
Fragen zu ordnen waren, wir erhalten auch eine Übersicht über den täglichen Fortgang der Ver¬
handlungen, welche oft mehrere Wochen dauerten; manche charakteristische Einzelheiten werden
berichtet. Die folgende Darstellung beschränkt sich darauf, die Hauptsachenhervorzuheben, aus

ferner bei den Tagen zu Bremen Juli 1449 nud Juni 1450. Der letztere war als ein all¬
gemeiner Hansetag in Aussicht genommen (vgl. die 1449 beschlossene Einladung Hanseree. II, 3, 546, 2),
aber er wurde nicht zahlreich genug besucht, so daß mau die Beratungen ans einem allgemeinen
Tage zu Lübeck fortzusetzen beschloß. Einfach aufgezählt werden die erschienenen Städte in den Reeessen
zu Lüneburg Febr. 1440, Rostock Sept. 1440, Wismar Jan. 1441, Lübeck Jan. 1444, April 1449 n. a.
Der Receß zu Lübeck April 1440 braucht den Ausdruck,Ratsfeudboten der Städte vou der deutschen
Hanse', aber doch nicht ,der gemeinen Städte'. Diesen Ausdruck habeu die großen Reeesse von 1430,
1434, 1441 u. s. w.

') Diese Konföderationgiebt ein fast vollständiges Verzeichnis der Hansestädte, nur daß die
preußischen nnd livländischen Städte nicht einzeln aufgezählt find und mehrere kleine pommerfche,
märkische, sächsische Städte fehlen. Eine Begleichung mit dem S. 18 aufgestelltenVerzeichnis ergiebt,
daß außer den dort genannten sich hier erwähnt finden die westfälischen Städte Paderborn Minden
Herford Lenigo, die sächsischen Halle Halberstadt Quedlinburg Aschers leben Einbeck
Northeim Helmstedt Hameln Ülzen, die märkischen Berlin Frankfurt, die füderseeifchen
Stavoreu Groningen.

2) Beschluß des Tages von 1430.



welchen die weitreichende Wirksamkeit des Bundes hervorgeht.In der Regel sind es die Resultate
der Bemühungen,welche die leitenden Seestädte in der Zwischenzeit für die Handelsinteressenund
Schlichtung vou Zwistigkeiten aufgewendet hatten.

Die wichtigste auswärtige Verwicklung war zunächst der Krieg gegen Dänemark, in
welchem die Seestädte 1426 Partei ergriffen für die Ansprüche der Grafen von Holstein auf deu
Besitz des Herzogtums Schleswig. Jedoch wurde ein so geschlossenes Vorgehn der Städte wie in
deu früheren Kriegen gegen Dänemark nicht erzielt. Nur Lübeck Hamburg Rostock Stralsund
Wismar Lüneburg, denen sich anfangs einige sächsische Binnenstädte mit Geldhilfe anschlössen,
sandten ihre Kriegsflotte aus; die preußischen und süderseeischeuStädte blieben neutral, die von
Holland und Seeland zeigten sich sogar feindselig. Dennoch war der Ausgang günstig; im Frieden
zu Wordingborg 1435 bewilligte König Erich VII. von Dänemark den holsteinischen Grasen den
Besitz von Schleswig nnd bestätigte den Städten, sowohl den kriegführenden als denen ,welchen
es von Rechts wegen zusteht dm Genuß der alten Handelsfreiheiten, ohne daß des während des
Krieges eingeführtenSundzolls Erwähnung geschah/) Bald wurde allerdings von dänischer Seite
nitr den genannten sechs Städten die Suudzollsreihcitdauernd gewährt, und wiederholte Beschwerden,
namentlichvon seiten Danzigs, hatten keinen Erfolg; Lübeck hat später die Danziger darauf ver¬
wiesen, daß die sechs Städte mit großen Kriegen und Kosten sich diese Freiheit erworben hätten/)
Der hansische Verkehr in Schonen und Bergen blieb aber unangetastet,und die skandinavischen
Länder mit ihrer wenig entwickelten Industrie waren nach wie vor darauf angewiesen, die meisten
Waren aus Deutschlandzu beziehen.

Als der dänische Krieg bereits zu Ende ging und wiederholte Verhandlungen der krieg¬
führenden Parteien stattgefundenhatten, trat am 5. Juni 1434 in Lübeck ein allgemeiner
Hansetag zusammen, welcher die Bedürfnisse des Bundes nach mehreren Seiten hin erwog und
Abhilfe schaffte. Da Kaiser Sigismund sich als Freund Dänemarks gezeigt hatte, auch sein Ansehn
im Auslände nach dem KonstanzerKonzil zurückgegangen war, so schien es dem Hansetag ratsam,
die alten Beziehungen des Bundes zum Hochmeister des deutschen Ordens fester zu knüpfen. Eine
Gesandtschaft, bestehend aus vier Bürgermeistern von Lübeck Kölu Hamburg Dauzig, begab sich
nach der Marienburg und erlangte von dein Hochmeister Paul von Rußdorf ein Verweuduugs-
fchreiben, welches an die Könige von Dänemark und England, den Herzog von Burgund, die

>) Die Angaben der lnbischen Chroniken über den Inhalt des Friedens (Detmar heransg, von Grautoff

2, 69) entsprechen der Urkunde (Liib. II. B, 7, 649) nicht. Vgl. meine Abhandlung ,Der Friede zu

Wordingborg und die hansische Suudzollfreiheit' in .Historische Nntersuchuugeu, Arnold Schäfer gewidmet,
Bonn 1882'.

°) Receß von 1487, Hanseree, III, 2, 160, 125.
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Stände von Flandern und die Städte in Holland und Seeland gerichtet darum ersuchte, den Kauf¬

mann der deutschen Hanse gegen Verkürzung und Beschwerung seiner Privilegien in Schutz zu

nehmen.') Als Gesaudte des Hochmeisters und der Hanse reisten die vier Bürgermeister nach dem

Schluß des Hansetages (September 1434) nach Brügge und von da nach London. Die Verhand¬

lungen führten an beiden Orten uicht gleich zum Ziele, aber der Vertrag mit England im März

1437 und die Verträge mit den Ständen von Flandern und der Stadt Brügge im September

1438 2) sind doch auf dieser Grundlage zustande gekommen. Eine zweite Gesandtschaft des Hanse-

tages ging nach Dänemark, jedoch nicht um auf die Beilegung des Krieges einzuwirken, welche

vielmehr den beteiligten Städten überlassen blieb, sondern um Schadenersatz für beschädigte Schiffe

und Güter aus neutralen Hansestädten zu erlangen.') Zur Bestreitung der Kosten dieser Gesandt¬

schaften wurde die Erhebung eines Pfundzolls in Flandern angeordnet. Die weitere Verfolgung

und Ausnutzung dessen, was die Gesandtschaften erreichten, mußte den leitenden Städten überlassen

bleibenebenso nahm inbetreff Novgorods der Hansetag nnr Kenntnis von dem Abkommen, welches

die livländischen Städte dort mit den Russen getroffen hatten, uud Lübeck versprach seiue Sendboten

zur nächsten Tagfahrt ebenfalls nach Novgorod zu senden/) Sehr eingehend aber beschäftigte sich

der Hausetag wieder mit den allgemeinen Bestimmungen. Mehrere Bestimmnngen von 1417 und

1418 wurden erneuert^) verschärft wurden die Bestimmungen zur Ausschließung Nicht-

hansischer. ,Niemand soll Handelsgesellschaft oder Schiffspart mit einem Nichthansischeu haben.

Niemand soll Güter an Nichthansifche senden oder befehlen, außer Wem Bier und Hering, deren

Verkauf frei ist. Niemand in den Hansestädten soll Güter empfangen, die nicht in die Hause

gehöre». Wer sich in Flandern oder sonst im Auslände niederläßt uud verheiratet, soll in keiner

Hansestadt als Bürger ausgeuommeu werden und der Hanse Gerechtigkeit nicht brauchen; kein

hansischer Schiffer soll ihm Güter ostwärts oder westwärts fahren. Kein Nichthansischer soll länger

als drei Monate, nnd zur Winterzeit überhaupt nicht in einer Hansestadt verweilen, um seine

Güter zu verkaufen nnd andere einzukaufen. Kein Nichthansischer soll in einer Hansestadt sich ein

Schiff bauen lassen. In Livland soll niemand Sprache lernen (d. h. russische Sprache), der uicht

zur Hanfe gehört, und Nichthansische sollen dort nur in den Seestädten zugelassen werden. In

Schonen sollen die Vögte nnd Altermänner keine Nichthansischen in den Bitten dulden.' Endlich

beschlossen die Städte, anknüpfend an die 1430 geschlossene Konföderation, daß sie gegen Fürsten,

') Hanjeree. II, 1, 3ö!4. 3N>,
-) Ebd. 2, 84. 263-270.

Ebd. 1, 321, «i. 381.
1, 321, 31.

Das Grundgesetz t, 321, 12 niit denselben Worten wie im Reeeß von 1417, ebenso auch andere Be¬
stimmungen mit gleichem Wortlaut.



Ritter und Städte, die sie in den Privilegien verkürzen wollten, einträchtig znsaminenhalten und

mit aller Macht es abwehren wollten.') Gegen säumige Städte aber, die künftig trotz der Ladung

nicht erscheinen würden, wurde eine Geldbuße von einer Mark Gold festgesetzt.

Der nächste allgemeine Hansetag trat im März 1441 in Lübeck zusammen. Er beschloß,

daß die nicht erschienenen Städte, wenn sie der Geldstrafe entgehen wollten, dnrch ihre Ratsherrn

vor dem Rat einer dazu deputierten Stadt einen Reinigungseid zu leisten hätten folgenden Inhalts:

,Jch schwöre von unseres Rates wegen: daß wir nicht gekommen sind zur Tagfahrt nach Lübeck,

das haben wir nicht mit Vorsatz unterlassen oder um Kosten zu sparen, sondern es ist geschehen

aus wirklichen Notsacheu und nicht anders, sonder Arglist, daß mir Gott helfe und seine Heiligen/')

Mehrere allgemeine Bestimmungen wurden erneuert, besonders über die Schiffahrt und die Aus¬

schließung Nichthansischer vom Gebrauch der Privilegien.') Über die Ausnahme von Städten in

den Bund wurde beschlossen, daß sie nur nach Besprechung des Gesuchs auf einem Hanfetage ge¬

schehen solle/) Dieser Beschluß wurde gefaßt bei Gelegenheit der Wiederaufnahme von drei süder-

seeischen Städten (Arnhem Roermonde Kampen), welche während des Zwistes zwischen den Ost¬

seestädten und den holländischen (Amsterdam Haarlem Delft Lehden Briel Zierikzee) sich den letzteren

zugeneigt hatteu. Dieser Zwist war iu den letzten Jahren zu einem förmlichen Seekriege geworden;^)

er wurde im August 1441 durch einen Vertrag zu Kopenhagen zwischen den Holländern und den

sechs wendischen Städten (Lübeck Hamburg Rostock Stralsund Wismar Lüneburg) dahin beigelegt,

daß wiederum friedlicher Verkehr eröffnet wurde und die Hanse sich die Bestätigung der Privilegien

der Holländer in Dänemark gefallen ließ.°) Für das Kontor zu Brügge wurden neue Anordnungen

über die Wahl der Altermäuuer getroffen, wobei wir erfahren, daß die Einteilung in Drittel (S. 6),

welche auf den Hansetagen nur untergeordnete Bedeutung hatte, für dieses Kontor noch immer

die Grundlage bildete.') Geregelt wurde die Frage, inwieweit die von dem Deutschen Kaufmann

in England' nach Brügge gebrachten Güter daselbst zollpflichtig seien. Gegen die spanischen Kaufleute,

welche den hansischen in Flandern mehrfach Schaden zugefügt hatten, wurde ein Handelsverbot

'1 1, 321, 38,

2) Hanseree. II, 2, 44V, Es sind 2V Städte, denen dieser Eid auferlegt wird, darunter Berlin, welches

die Tage von 143(1 und 1434 beschickt hatte.

2) Z, B, Art, 28 des Recesps (II, 2, 439): Vortmsr so villsii cls stecle de xnnots in cleins isossss

Kssorsvsn, anno sto. 34 Asinakst, uxxs äs^enns cls sil< inxt vorsats nt clsr Iisnse Zsvsn
unäs in Vlanciersn olk g-näerswor vv)'vs nsmsv, strsnAsliksn Aöliolclsn lisddsn unäs willen boven

cls dnts äsrup Zssat in clsn vorsorevsnsn rseesss, äat n^rnan vsn üsr ksnss in^t äsn Icopsn off

vorkopsn siü NP 6s bnts van 1 mark Kolclss. Der Handelsverkehr sollte namentlich in Brügge nur

durch das Kontor geh», damit die Bedeutung desselben nicht geschwächt würde; sonst ließen sich die

Privilegien des Kontors nicht aufrechthalten.

») Ebd, Art, 26.

') Vgl. Detmars Chronik zum I. 1437 (Grautoff 2, 77).

«) 2, 491. 493. ') 2, 439, 34—36.
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erlassen; erst »ach Abschluß eines Vertrages zu Sluys 1443') wurde der Verkehr mit ihnen
wieder ausgenommen.

Die Konföderation der Städte zu gegenseitigem Beistand im Fall ungerechter Angriffe
von benachbarten Fürsten und Herren, sowie zur Sicherung der Ratsherrschaft gegen Aufruhr wurde
1443 in der Weise erneuert, daß die Hansestädte sich in drei Drittel teilten, so daß die Städte
jedes Drittels unter einander in engerem Bunde standen, zu gegenseitiger Hilfsleistung zunächst
verpflichtet. Diese Einteilung hatte niit der in Brügge geltenden nichts gemein; an der Spitze
standen Lübeck Hamburg und Magdeburg, dereu Abgesandte nach vorhergegangenen Verhandlungen
der Städtegruppen die Konföderation zu Lübeck abschlössen.') Auf dem allge nie inen Hanse¬
tage des Jahres 1447 traten zu der ,Vereinigung und Verbündnisgegen jedermann aus¬
genommen das heilige römische Reich' die westfälischen und süderseeischenStädte als eine vierte
Gruppe hinzu, fodaß die Hanse in dieser Beziehung, nicht aber in Beziehung zum Auslande, sich
nunmehr in vier Viertel teilte.') Doch kehrte nian schon 1450 zur Einteilung in Drittel zurück;
an dieser Erneuerungder Konföderation nahmen aber die märkischen Städte nicht teil, gleichwie
die preußischenschon 1443 aus Rücksicht auf die Landeshoheit des Hochmeisters sich nicht mehr
beteiligt hatten.') Nicht häufig kam es zu wirklichem bewaffneten Auftreten der verbündeten Städte;
man suchte durch Verhandlungen zu helseu, welche ihren Nachdruck eben durch das Bestehen der
Konföderation erhielten; so kam 1443 eine Aussöhnung zwischen Herzog Heinrich von Mecklenburg
uud der Stadt Rostock, 1445 eiu Vergleich zwischen Herzog Bogislav von Pommern und der Stadt
Kolberg durch Vermittlung hansischer Ratssendboten zustande/) In der Soester Fehde ward 1445
eine Vermittlung versucht; da aber der Erzbischos von Köln, auf die kaiserliche Achtserklärung gegen
die Stadt Soest gestützt, sein Recht mit den Waffen weiter verfolgte, so beschränkte sich der Hansetag
von 1447 auf eine diplomatische Verwendung für die Stadt;°) die tapfere Verteidigung der Bürger
uud ihres BundesgenossenJohann von Cleve gab die Entscheidung.

Am drückeudsteu wurde» wiederum die Beschwerungen des Handels in Flandern uud
England empfunden; der Hansetag von 1447 beschloß Gesandtschafte»dorthin zu senden abermals
in Gemeinschaft mit den: Hochmeister von Preußen. Mit England kam es 1451 zu einem Friedens¬
schluß;') die Verhältnisse in Flandern wurden trotz eines Vertrages mit dem Herzog von Burgunds

>) Hanseree. II, 3. 69-78. 98-102.

') Die Urkunde (3, 68) zählt 38 Städte auf, darunter Berlin unäo «üolen,
-) 3, 288, 23.

Der Entwurf (3, 652), welcher dann innerhalb der drei Drittel zur Annahme gebracht ward, zählt

54 Städte auf. Es sind im wesentlichen die S. 18 u, 22 angeführten Städte in Niedersachsen Mecklen¬

burg Pommern, am Harz, am Rhein, an der Südersee; Breslau und Krakau sind nicht dabei.
») 3, 85. 194.

') 3, 288, 2. Vgl. H. Hausberg, Die Soester Fehde, Trier 1882. S. 47 ff.
') 3 , 712. -) 3, 564. 565.
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immer gespannter, so daß man wiederum ein Handelsverbot in Aussicht nahm. Zur Befestigung
der Bundesverfassung beschloß der Hansetag von 1447, daß in den Receß eine Zusammen¬
stellung der aus älterer Zeit giltigen allgemeinen Bestimmungen aufgenommen
werden solle, ,damit ein jeder sich in künftigen Zeiten danach richten möge/') Diese Zusammen¬
stellung, aus den Recesseu von 1412, 1417, 1418, 1434, 1441 entnommen,ist recht vollständig, aber
keineswegs systematisch geordnet.-)Besonders eingeschärft wird die Aufrechthaltungder Ratsherr¬
schaft;") als neue Vorschrift erscheint das Verbot ,heimliche westfälische Gerichte' anzurufen. ,Jn
allen Städten außer den westfälischen,die das Recht dazu haben, soll nian verbieten, daß jemand
Freischössc werde; geschieht es trotzdem, so soll er in keiner Hansestadt zu irgend einer Würde ge¬
langen/ Der Anspruch, welchen Köln auf diesem Hansetage ebenso wie früher auf dem Tage
von 1389') erhob, ini Rate der Städte ,das Wort zu halten' an Stelle von Lübeck, ward durch
Vertagung einer Beschlußfassung darüber auf die nächste Versammlung in höflicher Weise beiseit
geschoben. Dagegen ward Lübeck ausdrücklichersucht, es möge, da der Hansetag nur selten zu¬
sammentretenkönne, in Gemeinschaftmit seinen Nachbarstädtensich der Fürsorge für die Städte
nnd des Kaufmanns Bestes annehmend)

Der zahlreich besuchte Hansetag von 1450, welcher das Handelsverbotgegen Flandern
erließ und die Konföderation erneuerte"), drohte dreißig Städten, die nicht erschienen waren, eine
verschärfte Strafe au, außer der Geldbuße noch zehnjährigeAusschließung aus des Kanfmanns
Recht. Von den meisten dieser Städte ist bezeugt, daß sie sich entschuldigten;') die Strafe kam

-) 3, 238, 21,
2) Voran stehen Bestimmungen über Schiffahrt und Handelsverkehr Art, 30-41, dann folgt das Verbot

die Ratsherrschaft zu beschränken Art. 42, das Verbot in Livland ,Sprache' zu lernen Art, 43, das

Verbot Fürsten hereinzuziehen in Streitigkeiten der Städte Art, 44, die Vorschrift daß nur Bürger
eiuer Hansestadt Alterleute in den auswärtigen Niederlassungen sein sollen Art, 45, das Verbot Korn

auszuführen, welches nicht in einer Hansestadt gekauft ist Art, 46, dann erst Art, 47 die beiden Grund¬

gesetze (S. 9 u, '20), die Friedloserklärung flüchtiger Schuldner Art, 48 n. s. w. Eingefügt sind neue

Bestimmungeil, den Verkehr in England (Art, 72—78) und in Brügge (8V, 96) betreffend.
2) 3, 288, 42: ^Vsrst, ükt in Weniger Kenssstkä srs rg.6 vsn ersn dorKksrsn v^orcls nninsvktieli As-

inakst, so soll»,! äsr stad racl nnvvsriliob vvssen in racls <Z,sr sniZsrsn 8 tsäs vg.n clsr
Ilknss to sittsnäs, vvente so IkNKlis äat ss ovsr srsr dorZlisrs insLktiok vsrüsn, ^Vsrst olc
dat. ss üs-rinsäs srsr doi'Aki'S niolit konclsn insvlitioli ^vsrüsn, so sdis,! <1k stsä vorllsnsst
vvsrclen. nnäs srs gnä unüe vre darAsrs soIlS-1 men nsinen unüe rioktsn na üsr lienss rsolitö.
Noch eingehender Art, 5V,

<) Hanseree, I, 4, 319, 20.

°) Hanseree, II, 3, 288, 57,

°) 3, 650, 652,

?) 3,672, 709, 3,729—732, Bei einigen Städten bedurfte

Zu denjenigen, welche sich frühzeitig entschuldigten,

aber damit ihre Beziehungen zur Hanse abgebrochen

es längerer Verhandlungen; 4,63,17,4,72—75,

gehörte Berlin (3, 672); diese Stadt scheint

zu haben. Auf dem Tage von 1456 war sie
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nicht zur Ausführung. Das mildere Verfahren von 1441 (S. 25) wandte der Hansetag von
1456 au, auf welchem uach wiederholten Verhaudluugeu der Ausgleich niit Flandern zwar noch
nicht zustande kam, aber durch Einigung der Städte über bestimmte Ansprüche so gefördert wurde,
daß ini nächsten Jahre die Gesandten von Brügge den Sühnvertrag in der gewünschten Weise
abschlössen. Es bewährte sich, wie vor hundert Jahren, daß der Handelsverkehrin Flandern das
wichtigste gemeinsame Interesse der Hansestädtewar, und die Perwendungsschreiben,welche die in
Brügge residierendenKorporationen italienischer und spanischer Kaufleute an die Hanse richteten,
bezeugen, wie geachtet der deutsche Kaufmann in diesem Hauptverkehrsplatzder europäischen Nationen
war.') Viermal waren flandrische Gesandte auf Hanfetagcu zu Lübeck erschienen, welche als allge¬
meine bezeichnet werden, obgleich sie nicht alle gleich zahlreich besucht warcu;'^) beim vierten Mal
kam der Vertrag zustande, und der deutsche Kaufmann, welcher bis dahin zu Utrecht seinen Stapel
gehalten hatte, wurde im August 1457 ehreuvoll wieder in Brügge empfangen.")

Weniger erfreulich war, was um dieselbe Zeit im Osten geschah, die Einnahmeder
Marienburg durch polnische Kriegsmacht. Der Ordensstaat in Preußen, welcher zum Hausebund stets
in enger Beziehung gestanden hatte, war dnrch den unversöhnlichen Zwiespalt zwischen den Ordens¬
rittern und deu Laudstäudeu beinahe zu Grunde gerichtet. An Lübeck war ein kaiserliches Mandat
ergangen, für Vermitteluug des Streits zu sorgeu und den abtrünnigen Ständen keine Hilfe zu
gewähren^) die Gesuche des Ordensmeisters von Livland und des MarschallsHeinrich Renß
von Plauen") kamen auf dem Hansetag von 1456 zur Sprache; aber die Politik Lübecks beschränkte
sich darauf, einen Frieden zwischen Dänemark, das sich dem Orden günstig zeigte, und Polen zu

vielleicht noch mitvertreteu durch den Abgesandtenvou Frankfurt; sie wird wenigstens nicht genannt
unter den Städten, die damals zur Entschuldigung ansgesordertwurden (4, 458,14). Aber ans späteren
Hansetagen erscheint sie nicht mehr. Seitdem sie kurfürstliche Residenz geworden war (1443), stand sie
den Interessen des Bundes ferner.

>) Der Kaufmauu von Florenz bittet nm Rückkehr der Hansischen, us tantus truows, ts.w lionssta
commuuivÄoio nisroatoruin st tavta clivsrsoruin ti'g,tsi'vitk8 giiimoruni in stsrouin iv lioo losc»
xerirst, ut... s,Ä Kuno loouM, in guo oommuuis omniuin navioiluin insroauvis, liest nou tam
vivÄvitsr u,t solsbat proxtsr vsstrain adssvoi^ill, ki's«jusnts>wr, yuantoeius i-säirsvt. Der Kaufmann
von Katalonien schreibt: RoZAinus, ^ug,tirms vivuiri ooviinuiiis insrog,nois statuw, c>ui xsr msr-
oktorum vsstrorum s,tzssiiois,iu in itiss cliwinuitur, prs osulis tiatisiitss . . . oonclssosncksi'ö in
sisäsm vonssiitii's vslint spsots-dilitatos vsstrs. 4, 491. 494.

2) Es sind die Tage 1453 Mai 31, 1454 Inni 20, 1456 Juni 24, 1457 März 2V; die Recesse haben sämtlich
in der Eingangsformel den Vermerk ,in clsms namsn clsr Asmsnsü stscls van «Isi- Dutsoksn Iisn^s',
aber unr in dem zweiten nnd dritten ist die Zahl der erschienenen Slädte so ansehnlich,daß die S. 21
erwähnte Raugorduuug zur Anwendung kommt.

2) Lübecks Bericht an Reval 4, 554. Detmars Chronik zum I. 1457 (Grautoss 2, 2<X>). --
4, 231.
4, 45(!. 457.



vermitteln, um den Frieden auf der Ostsee herzustellen.') Da die mit Lübeck eng befreundete

Stadt Danzig mit der polnischen Schutzherrschaft zufrieden war, so schien das hansische Interesse

hinlänglich gewahrt. Das deutsche Reich war damals nicht imstande, Polens Macht zurückzudrängen,

um so weniger konnte der Handelsbuud der Städte, welcher fortwährend die Verhältnisse in Däne¬

mark Schweden Rußland England Frankreich Spanien im Auge behalten mußte, diese Ausgabe auf

sich nehmen.

Unter mancherlei Schwierigkeiten der auswärtigen Verhältnisse sowie der Zustände im

Reich hat der Hausebund auch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sein Ansehn anstecht

erhalten. Ein hervorragender Beweis davon ist der Friede zu Utrecht, welcher 1474 lang¬

jährigen Streitigkeiten der Hanse mit England ein Ende machte. König Eduard IV. verpflichtete

sich zu eiuem Schadenersatz von 10,000 Pf. Sterling und bestätigte der Hanse ihre Privilegien uud

den Besitz des Stahlhofs in London. Köln, welches sich während des Streits von den Genossen

getrennt hatte, mußte durch einen Sühnevertrag seine Wiederaufnahme in die Hanfe erkaufen.')

Die Reeefse der in dieser Zeit gehaltenen Hansetage liegen in nnsrer urkundlichen Publikation noch

nicht vor; erst bei dem bedeutsamen Hansetag von 1487°) ist wiederum ein Überblick über die

weitreichenden Beziehungen des Bundes ermöglicht.

Anwesend waren in Lübeck die Vertreter von 18 Städten, für viele audre Städte mit¬

bevollmächtigt, so daß im ganzen 43 Städte vertreten waren; Entschuldigungsschreiben gingen von

11 Städten ein.^) Mitgeteilt wurde zuerst ein Schreiben der Städte Dorpat und Reval, des

Inhalts, daß es ihnen gelungen sei, den Kanshos und die Kirche zu Novgorod, vou wo der russische

Zar Iwan III. 1478 die deutschen Kausleute vertrieben hatte, mit den alten Freiheiten wieder zu

erlangen. Verhandelt wurde sodann über die »och ausstehende Bestätigung der Privilegien dnrch

König Johann von Dänemark; die Schwierigkeit hierbei lag hauptsächlich darin, daß die Städte

auch mit Stcn Sture, dem Reichsvorstchcr in Schweden, in guter Freundschaft bleiben wollten.

') 4, 5V3, 606-612,

2) Vgl, R, Pauli, Die Haltung der Hansestädte iu den Rofeukriegeu, Jahrg, IL74 der Haufischen

Geschichtsblätter,

2) Hanseree, III, 2, 16V,

4) Anwesend waren Vertreter von Lübeck Köln Rostock Danzig Riga Reval Stettin Kiel;

Hamburg Lüneburg Kolberg Deventer Zütpheu Zwoll Kampen Dortmund Wismar

Stralsund, Bevollmächtigt waren Lübeck sür Bremeu Stade Buxtehude Herford, Lüneburg

für Magdeburg Hannover Ulzen, Danzig für Thorn Elbing Königsberg Krakan,

Zütphen für Wesel Rhin wegen Tiel Do es borg Roermonde Zaltbommel Harderwyk

El borg Emmerich Beulo, Stralsund für Greifs wald, Ihre Zustimmung zu den Beschlüssen

hatten erklärt Salzwedel Arnhem Münster, Entschuldignngsschreiben waren eingegangen von

Paderborn Stendal Brannschweig Göttingeil Einbeck Northeim Lemgo Frankfurt

Groningen Osnabrück Halberstadt,
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Sie willigten in die Forderung, welche König Johann durch den Bischof von Lübeck als seinen

Gesandten stellte, Steu Sture bei dem bevorstehenden Kampf um die Insel Gotland nicht mit

Harnischen, Geschütz und Pulver zu unterstützen.') Gesandte des römischen Königs Maximilian

und der Stadt Brügge ersuchten darum, daß der Stapel zu Brügge nach Überwindung neuerdings

vorgekommener Störungen so wie in früherer Zeit gehalten werde; die Städte willigten darein,

nachdem ältere Bestimmuugen über die aus den östlichen Ländern geholten Stapelgüter und über

den Verkauf des in Flandern Holland und Brabaut gefertigten Tuchs in Erinnerung gebracht

waren;2) der Stapelvertrag wurde abgeschlossen. Geordnet wurden die Verhältnisse der Kontore

zu London und Bergen; Verwendungsschrcibeu wegen vorgekommener Handelsstörungen wurden

beschlossen an die Könige von Spanien England Schottland Frankreich;^) insbesondere ward an

den König von Dänemark geschrieben wegen des Sundzolls, welcher von den Dauziger Schiffern

gefordert wurde, während die wendischen Städte davon frei waren.') Streitigkeiten gab es zn

schlichten nameutlich zwischen dem Ordensmeister in Livland und der Stadt Riga nnd zwischen

den Herzögen von Mecklenburg und der Stadt Rostock. In Rostock hatte die Gemeinde, unwillig

darüber, daß der Rat gegen die Forderungen der Herzöge sich nachgiebig zeigte, Aufruhr erhoben;

zwei Bürgernleister hatten deshalb die Stadt verlassen und wandten sich mit ihrer Klage an den

Hansetag. Dieser ermahnte die anwesenden Vertreter von Rostock nnter Hinweis anf die älteren

Receffe, die Beschränkrmg des Rats durch die Gemeinde abzustellen und die Anstifter des Aufruhrs

zu bestrafen;^) eiu Schreiben gleichen Inhalts ging an den Rat von Rostock mit den: Versprechen,

daß, wenn die Forderung erfüllt würde, die Städte mit allen: Fleiß den Zwist mit den Herzögen

beizulegen suchen würden; geschehe es nicht, so müßten sie sich nach den Reeessen halten.") Der

weitere Verlauf dieser Angelegenheit zeigte, daß die Städte an ihrer Politik festhielten und damit

zum Ziele kamen. Als die Herzöge, ohne die Verwendung der Städte zu beachten, zu den Waffen

griffen, leisteten Lübeck nnd Hamburg der angegriffenen Stadt mit Söldnern und Kriegsmaterial

uachdrücklich Hilfe') und setzten die Wiederaufnahme der beiden vertriebenen Bürgermeister durch.

Als aber dann der Spruch eines 1489 zu Wismar gehaltenen Schiedsgerichts ungünstig für Rostock

') Hanserec, III, 2, IM, IVO.

2) Ebd, 104, 117,

') Ebd, 145, 179 20V. 267.

Ebd, 124, 125, 295. /

b) Ebd, 63—65, 302: Den vsn liostook wart vorMtioldsn in^t g-uäsr unÄsrvrxsinKs, ä»t gs äsrn»

vvsrsn äkt äs in srsr swä resktiKsr moskten nsräsn Kskolclsn, unäs rsäss vol^säen, nickt

nz?es Äntoricktenäs, äat srs raä dz? vvolnisekt State unäs verdickest, unilo srs Körpers in ssn«Irg,o!it
nwoktsn >vsrclen Zsdoläsn, unäe äs nnrivktiZsn nielit raäsn to lacisnäe.

») 2, 167,

2, 201—203, Vgl, den von K, E, H, Krause im Rostocker Programm 1880 herausgegebenen chroni¬
kalischen Bericht ,Van der Rostocker Beide', S, 6,



31

ausfiel und die Gemeinde in abermaligemAufruhr den gesamten Rat vertrieb, hörte jede Unter¬
stützung seitens der Städte auf. Die Bedrängnisdurch herzogliche Truppeu hatte zur Folge, daß
der neue Rat von Rostock im Dezember 1490 auf einem wendischen Städtetag zu Lübeck sich zu
einem Sühuvertragemit dem vertriebenen alten Rat verstand. Als Vorbedingung der von den
Städten gewünschten Rückkehr des alten Rats wurde die Herstellung des Friedens zwischen den
Herzögen nnd der Stadt Rostock aufgestellt, schon vorher aber versprachen beide Parteien einander
nicht mehr zu bekämpfen.') Ein nochmals versuchter Aufruhr gegen diese Einigung wurde durch die
Bürgerschaft selbst unterdrückt; nach Abschaffungdes Sechzigerausschussesuud Hinrichtung der
beideu schuldigsten Führer kam unter Mitwirkung von Abgesandtender wendischen Städte ein
Vergleich zustande, welcher der Stadt gegen Zahlung einer Buße von 21000 rheinischen Gulden
die Bestätigung ihrer Privilegien durch die Herzöge verschafftes) Am 11. Juni 1491 zogen dann
die Herzöge zusammen mit dein alten Rat in Rostock ein.

Die Städte haben bei diesem Streit darauf gehalten, daß nicht die Herzöge als Landes¬
herr« den sich daran knüpfenden Perfassungsstreit in Rostock schlichteten, sondern daß dieser ,nach
dem Rat der Städte' beigelegt werde. Dies entsprach dem Grundsatz, welchen der Hansetag
von 1487, nach Erneuerung anderer allgemeiner Bestimmungen,am Schlüsse des Recesses noch
ganz besonders einschärfte^): ,Wenn Bürger, Gäste oder Einwohner einer Hansestadt an eine
andere Hansestadt oder deren Bürger oder Einwohner Ansprüche erheben, so sollen dieselben nach
Stadtrecht verfolgt werden; man soll der Stadt keine Fürsten oder Edellente mit Klagen uud
Schriften über das Haupt ziehn. Ebensowenig soll eine Klage nach geistlichen. Recht verfolgt
werden. Beides bei Strafe des Ausschlusses aus dem Bürgerrecht und des Kaufmanns Ge¬
rechtigkeit/ Dieser Grundsatz war von höchster Wichtigkeitfür die Selbständigkeit der Städte.
Es vertrug sich sehr wohl damit, wie das Beispiel von Rostock zeigt, daß die Städte ihren
Landesherrn den schuldigen Gehorsam zu leiste» angehalten wurden, aber die Einmischung der
Landesherrn in innere städtische Angelegenheiten sollte fern gehalten werden. Eine Anzahl von
Städten, die ,der landesherrlichenGewalt zu sehr unterworfen waren' oder am ausländischen
Handel zu wenig Interesse hatten, wurde daher durch den Hansetag von 1518 für ausgeschlossen
erklärt von der Hanse oder wenigstens von dem Recht, Ratsherrn zu den Hansetagen zn
entsenden*).

Doch auch in vermindertemUmfang behauptete der Städtebuudwährend des 16. Jahr¬
hunderts seine Organisation und seine Privilegien im Auslande, letztere allerdings mit erheblichen

>) 2, 425,

2, 564.

-) 2, 160, 344,

Sartorius, Geschichte des Hanseat, Bundes 2, 785 s.



32

Beschränkungen in England Schweden Rußland. Für Dänemark hatte das Scheitern der auf
politisches Übergewicht gerichteten Pläne Wullenwevers keineswegs eine Schmälerung der Handels¬
privilegien zur Folge; dieselben wurden vielmehr im Frieden zu Hamburg 1536 bestätigt. Auch
der Vertrag von Odensee 1560 lautete uoch sehr günstig. Den niederländisch-spanischen Handels¬
verkehr hielt das seit 1553 von Brügge nach Antwerpen verlegte Kontor in bedeutendem Umfange
aufrecht. Beim Erlaß neuer Statuten für das Kontor zu London wurde 1554 der englischen
Regierung aus ihr Perlangen ein Verzeichnis von 65 Städten, die noch zur Hanse gehörten,
mitgeteilt; bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an deu russischen Zar 1603 wurde ein Verzeichnis
von 58 Städten aufgestellt/)

Allgemeine Hansetage sind auch während des 16. Jahrhunderts zahlreich in Lübeck ge¬
halten worden; es tritt bei denselben die Organisation des Bundes nach vier Qnartieren mit je
einer leitenden Stadt, sowie das Bestehen einer Bundeskasse mit regelmäßigen Beiträgen hervor.
Die Reihenfolge und Wirksamkeit dieser Tage läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen, doch steht es
fest, daß erst der dreißigjährige Krieg die Lebenskraft des Hansebnndes vernichtet hat. Als nach
dem westfälischen Frieden der Wohlstand der deutschenStädte sich allmählich wieder hob, waren die
Handelsverhältnisse sehr verändert; England und die Niederlande hatten inzwischen den ozeanischen
Handelsverkehr zu hoher Entwicklung gebracht, und die Teilnahme Hamburgs und Bremens an
diesem Verkehr hatte mit deu althansischen Handelsbeziehungen nur wenig gemein. Der große
Städtebund früherer Zeiten ließ sich nicht wiederherstellen, aber die zwischen Lübeck Hamburg
Bremen fortbestehende hansische Gemeinschaft hatte doch in mancher Hinsicht, z. B. für den Verkehr
mit Frankreichs, anch im 18. Jahrhundert ihre Bedeutung nnd hat sie auch jetzt noch.

Dem Rat von Lübeck gebührt der Ruhm, mit großer Umsicht und Ausdauer unter stets
sich erneuernden Schwierigkeiten den Hansebund Jahrhunderte hindurch aufrecht erhalten zu haben.
Anfeindungen der auswärtigen Staaten uud ihrer Kaufleute, Zwistigkeitcn unter den Bnndesgliedern,
Beeinträchtigungen durch Fehden wurden überwunden, so lange der Zustand des deutschen Reichs
ein selbständiges Gedeihen der Städte überhaupt möglich machte. Die Gestaltung der Geschicke
des deutscheu Reichs uach dem dreißigjährigen Kriege hat glücklicherweise dahin geführt, daß dem
Handel der Städte ein wirksamerer Schutz seitens der nationalen Gemeinschaft znteil wird. Die
Betrachtung der Hanfetage aber lehrt, wieviel anch unter ungünstigeren Verhältnissen dnrch eigne
Kraft und Ausdauer erreicht und lange behauptet worden ist.

') Sartorius, 3, 611, «13,
Vgl. A, Wohlwill in de» Hansischen Geschichtsblättern Jahrg, 1875, S, 59 ff.
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Die wichtigsten Hansetagc von 1358 bis Z412.

Die beiden folgenden Verzeichnissenennen nur diejenigen Städte, welche eigne Vertreter entsandten, nicht -
diejenigen, welche dnrch die erschienenen niitvertreten wnrden, weil über letztere sich mir hin und wieder

Angaben in den Recessen finde».
Städte, deren Teilnahme bemerkenswertist, sind dnrch den Druck hervorgehoben.

1358 Jan. 20 Lübeck: Goslar Hamburg Rostock Stralsund Wismar Brannschweig Thorn

Elbing.

1361 Septbr. 7 Greifswald' Lübeck Hainburg Wismar Rostock Stralsund Anklam Stettin

Kolberg Kulm Danzig.

1363 Juni 24 Lübeck: Hainburg Rostock Stralsund Wismar Greisswald Stettin Stargard

Kiel Lüneburg Kulm Gotland Riga Dorpat Reval.

1366 Juui 24 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Greisswald Kolberg Kiel Wisby

Riga Dorpat Reval Stockholm.

1367 Novbr. 11 Köln: Lübeck Rostock Stralsund Wismar Kulm Thorn Elbing Kampen

Harderwyk Elborg Amsterdam Briel.

1368 Juni 24 Lübeck: Rostock Stralsund Wismar Stettin Greisswald Stargard Kolberg

Thorn Elbing Danzig Riga Reval Kampen Zierikzee Dordrecht

Stavoren Amsterdam Briel.

Oktbr. 6. Stralsund: Lübeck Rostock Wismar Greisswald Stettin Kolberg Stargard Riga

Dorpat Reval Kulm Thorn Elbing Danzig Braunsberg Kampen

Zierikzee Harderwyk Stavoren Dordrecht Amsterdam Briel Elborg

Zütphen.

1369 März 11 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Stettin Kolberg Riga Dorpat

Kulm Thorn Elbiug Kämpen Zütphen Zierikzee Stavoren

Harderwyk Amsterdam Briel Elborg.

Juli 13 Lübeck: Haniburg Rostock Stralsund Wismar Stettin Greisswald Kolberg

Dorpat Kulm Thorn Kampen Zierikzee Briel Dordrecht Stavoren

Amsterdam Zütphen Dcvcntcr Harderwyk.



34

1369 Oktbr. 21 Stralsund: Lübeck Wismar Greisswald Kolbcrg Stettin Kulm Thoru Riga

Dorpat Kampcu Hardcrwyk Zicrikzcc Bricl Dordrecht Stavorcn

Amsterdam Zütphcn Dcvcntcr.

1370 Febr. 2ö Stralsund: Lübeck Greifswald Stettin Kolberg Stargard Riga Dorpat Reval

Kulm Thorn Elbiug Dauzig Kämpen Zierikzee Bricl Hardcrwyk

Zütphen Elborg Stavorcn Dordrecht Amsterdam Dementer.

1371 Oktbr. 27 Stralsund: Lübeck Rostock Wismar Greisswald Stettin Kolberg Anklam Riga

Dorpat Reval .Kulm Thorn Kampeu Zierikzee Zütphen Briel

Dordrecht Stavorcn Hardcrwyk Amstcrdam Dcventcr Elborg.

1373 Mai 1 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Stettin Lüneburg Stade Kulm

Elbing Gotlaud Riga Dorpat Reval Kampen.

1375 Juni 24 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Stettin Greisswald Riga Dorpat

Reval Elbing Thorn Kämpen Zierikzee Zütphen.

1378 Mai 30 Stralsund: Lübeck Hamburg Rostock Wismar Stettin Greisswald Kolberg Elbing

Thorn Danzig Kampen Zütphen.

1379 Jnni 24 Lübeck: Hamburg Bremen Rostock Stralsund Wismar Lüneburg Stade Stettin

Greisswald Kolberg Kiel Dortmund Thorn Elbing Danzig Got-

land Riga Dorpat Reval Kämpen Amsterdam Zütphen Deventer

Hardcrwyk.

1381 Juni 24 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Lüneburg Kiel Thoru Elbmg

Danzig Stettin Riga Dorpat Reval Kämpen Stavorcn Amstcrdam

Gotland.

1383 Mai 31 Lübeck: Köln Hamburg Rostock Stralsund Wismar Lüneburg Dortmund

Münster Kämpen Amsterdam Brauuschweig Hildesheim.

Oktbr. 4 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsuud Wismar Stettin Greisswald Thorn Elbing

Danzig Kämpen Stavorcn Gotland Riga Goslar Brannschwcig

Lüneburg.

1385 Juni 24 Stralsund: Lübeck Rostock Wismar Stettin Greisswald Thorn Elbing Danzig

Kämpen Amstcrdam.

1386 Juli 19 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsuud Wismar Gotland Riga Dorpat Kampe»

Dordrecht Amsterdam Zütphen Elborg.

1388 Mai 1 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Greifswald Lüneburg Thoru Danzig

Gotland Riga Dorpat Reval.

1389 Sept. 29 Lübeck: Köln Hamburg Rostock Stralsuud Wismar Lüneburg Dortmnnd Thorn

Danzig Gotlaud Riga Dorpat Brauuschweig.
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1391 Nov. 11 Hamburg: Lübeck Thorn Elbing Köln Dortmnnd Rostock Stralsund Wisma

Stade Riga Dorpat Brauuschweig Lüneburg.

1394 März 3 Lübeck: Hamburg Stratsuud Greifswald Stettin Kolberg Thorn Elbing Kämpen

Zierikzee Amsterdam Riga Dorpat Reval.

1398 April IL Lübeck: Hamburg Stratsuud Thoru Elbiug Greifswald Stettin Riga Dorpat

Reval Brauuschweig.

1399 Juli 25 Lübeck: Köln Hamburg Stralsund Thorn Dauzig Stettin Deveuter Zütphen

Harderwyk.

14<X) Febr. 2 Lübeck: Hamburg Bremen Rostock Stralsund Wismar Elbing Kämpen Deventer

Zütpheu Harderwyk.

1405 März 12 Lübeck: Hamburg Rostock Stralsund Wismar Thoru Elbiug Riga Lüneburg

Stettin Greisswald.

1407 Mai 15 Lübeck: Köln Hamburg Bremen Dortmund Danzig Riga Dorpat Rostock

Stralsund Wismar Lüneburg Greifswald Stettin Stade Kiel

Kämpen Deventer Nymwegeu Zütphen Harderwyk Elborg.

1410 April 20 Hamburg: Bremm Dauzig Rostock Stralsund Wismar Lüneburg Münster

Brauuschweig Greifswald Stettin Stade.

1412 April Lüneburg: Kölu Hamburg Bremen Dortmund Goslar Stralsund Greifswald

Elbing Danzig Gottand Riga Braunschweig Magdeburg Münster

Osnabrück Hildesheiin Hannover Kiel Rügenwalde Wesel Salz-

Wedel Stade Buxtehude.

Allgemeine Hansetafte von 1418 bis

1418 Juni 24 Lübeck: Köln Bremen Rostock Stralsund Brauuschweig Dauzig Gotlaud Riga

Dorpat Reval Stettin Anklam Osnabrück Slargard Stade Buxte¬

hude Salzwedel Stendal; Hamburg Dortmund Lüneburg Greifswald

Münster Kolberg Ryinwegeu Deventer Zütphen Zwoll Harderwyk

Elborg (Magdeburg Soest Minden mir durch Ratsnotarc vertreten).
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1430 Jan. 1 Lübeck: Köln Rostock Stralsund Wismar Magdeburg Brauufchweig Breslau

Thorn Danzig Riga Dorpat Reval Stade Kiel; Hainburg Dort¬

mund Soest Lüneburg Paderborn Kolberg Stettin Hannover

Ülzen Frankfurt Berliu Nymwegen Zütphen Harderwyk Wesel

Herford.

1434 Juni 5 Lübeck: Köln Stralsund Wismar Danzig Riga Dorpat Reval Stettin Frankfurt

Berliu Anklam Osnabrück Lenigo Salzwedel Stendal; Hamburg

Dortmund Soest Lüneburg Greifswald Münster Kolberg Duisburg

Kiel Wesel Stavoreu (Magdeburg Brannschweig).

1441 März 12 Lübeck: Köln Bremen Rostock Stralsund Wismar Magdeburg Braunschweig

Thor» Dauzig Breslau Stettin Anklam Lemgo Stade Buxtehude

Stendal Salzwedel Kiel; Hamburg Lüneburg Greifswald Münster

Kolberg Nhmwegen Deventer Zütphen Duisburg Wesel Roermonde

Arnhem Kampen.

1447 Mai 18 Lübeck: Köln Bremen Rostock Stralsund Wismar Magdeburg Brauuschweig

Danzig Thoru Gotland Breslau Riga Dorpat Reval Stettin

Stendal Salzwedel Göttingen Stade Ülzen Stargard Paderborn

Lemgo Kiel; Hamburg Lüneburg Greifswald Münster Kolberg

Nhmwegen Deventer Zütphen Zwoll Harderwhk Groningen Roer¬

monde Arnhem Kampen.

1450 Sept. 21 Lübeck: Köln Bremen Stralsund Wismar Magdeburg Braunschweig Thorn

Danzig Göttingen Stade Buxtehude Einbeck Anklam Kiel; Hamburg

Lüneburg Nhmwegen Deventer Zütphen Zwoll Harderwyk Groningen

Roermonde Arnhem Kämpen Wesel.

1454 Juni 20 Lübeck: Bremen Rostock Stralsund Wismar Magdeburg Braunschweig Danzig

Stendal; Hamburg Kolberg.

1456 Juni 24 Lübeck: Köln Bremen Rostock Wismar Magdeburg Braunschweig Breslau

Stendal Frankfurt Stade Osnabrück Ülzen Hildesheim Kiel; Ham-

bnrg Dortmund Greifswald Nymwegen Zütphen.
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